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onnerstagabend, 19 Uhr, auf
dem Gelände des zukünfti-

gen Baubetriebshofs der Stadt
Coswig: viele Einsatzfahrzeuge
der Feuerwehr, noch mehr Kame-
raden. Es handelt sich an diesem
sonnigen Sommerabend jedoch
nicht um einen Einsatz, sondern
um eine Übung. Einsatzübung ist
immer donnerstags, aber dieses
Mal ist es eine unter Beobachtung.
Landrat Arndt Steinbach und Cos-
wigs Oberbürgermeister Thomas
Schubert schauen den Kameraden
über die Schulter.
Was sie hingelockt hat, ist eine

noch recht unbekannte und viel-
leicht ungewöhnliche, aber durch-

D aus interessante Maschine – eine
sogenannte Sandsackabfüllanlage.
Diese – die einzige Sandsackfüll-
maschine im Landkrrk eis Meißen –
gehört der Freiwilligen Feuerwehr
Coswig und steht am Standort
Brockwitz.
Die Sandsackabfüllanlage hat

ein Fassungsvermögen von 800
Litern und sieht aus wie ein großer
Betonmischer. Ein Elektromotor
dient als Antrieb. An sieben Ab-
füllstutzen können laut Betriebs-
anleitung 1.500 bis 3.500 Sandsä-
cke pro Stunde befüllt werden.
Die Anschaffungskosten belaufen
sich auf rund 13.000 Euro.
Über 30 Kameraden und eine

Kameradin sind an dem Abend
vor Ort, um mit und an der Ma-
schine zu üben. Die Einweisung
an dieser übernimmt Matthias
Grosser, Gruppenführer der Frei-
willigen Feuerwehr Coswig,
Gruppe Brockwitz.
Die Übung ist nicht nur ein Test

der Maschine, es ist gleichzeitig
eine Übung im richtigen Stapeln
der Sandsäcke. Der Plan ist fol-
gender: Die Kameraden errichten
einen Damm. In das entstehende
Becken wird Wasser gefüllt. An-
schließend wird geschaut, ob die
Dämme halten.

weiter auf Seite 2

Sand marsch!
Kameraden üben füüf r den Ernstfall

Schreiten zum Test: Landrat Arndt Steinbach und der Coswiger Ober-
bürgermeister Thomas Schubert Foto: A. Schmiedgen-Pietsch
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we Gaul, Staatssekrrk etär im
Sächsischen Staatsministeri-

um für Soziales und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, besuchte En-
de Juli den Landkrrk eis Meißen. Er
informierte sich zunächst in der
Integrationskita „Hand in Hand“
über die dortige Arbeit, bevor es
zu einem Arbeitsgespräch mit der
Ersten Beigeordneten des Land-
krrk eises Meißen, Janet Putz, sowie
Vertretern des Dezernats Soziales
weiter ins Landratsamt ging.
Konkrrk et die Kita „Hand in

Hand“ zu besuchen, war der Vor-
schlag des Dezernats Soziales.
Denn in dieser Kita spielen und
lernen Kinder gemeinsam, unab-
hängig von ihren unterschiedli-
chen Unterstützungsbedarfen.
„Wir haben im Landkrrk eis eine

U große Vielfalt an Trägern, die alle
sehr gute Konzepte verfolgen. In
dieser Kita sind Unterschiede
selbstverständlich, das wollten wir
einmal hervorheben“, so die Erste
Beigeordnete Janet Putz bei der
Begrüßung.
Matthias Christoph, Geschäfts-

führer des Lebenshilfe Meißen
e.V., dem Kita-Träger, und Kita-
Leiterin Marita Benz zeigten den
Besucherinnen und Besuchern zu-
nächst das große und attraktiv ge-
staltete Außengelände der Kita.
Anschließend führte der Rund-
gang durch die Krippen- und Kin-
dergartenräumlichkeiten bis in den
heilpädagogischen Bereich. Dieser
stellt eine Besonderheit der Kita
dar, in der in acht Gruppenberei-
chen mit insgesamt 166 Plätzen

Kinder ab dem zweiten Lebens-
monat bis zum Schuleintritt be-
treut werden.
Bereits auf dem Rundgang

konnten viele Themen besprochen
werden. So reichte die Bandbreite
vom Fachkrrk äftemangel, über Fra-
gen der Anerkennung von Arbeits-
zeit für die Vor- und Nachberei-
tung im heilpädagogischen Be-
reich bis hin zum Wunsch, in einer
Integrationskita, notwendige Ergo-
therapeuten angemessen entlohnt
einstellen zu können. Viele Pro-
blemstellungen sind im Ministeri-
um bekannt, so der Staatssekrrk etär,
der sich auch für die Lösungen vor
Ort interessierte.
Großes Thema war nach wie

vor die Corona-Pandemie. Bei
dem Erfahrungsaustausch kamen

verschiedene Punkte zur Sprache:
Lösungen für Personalfragen, die
das Kreisjugendamt während der
Corona-Krise für den Allgemei-
nen Sozialen Dienst gefunden hat,

ebenso wie Themen aus dem Be-
reich der Wohnstätten für Behin-
derte, die der Lebenshilfe Meißen
e.V. betreibt.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Arbeitsbesuch im Landkreis Meißen
Austausch zu Fragen im sozialen Bereich

Vor dem Rundgang durch die Kita „Hand in Hand“: die Erste Beige-
ordnete Janet Putz (2. v.l.), Staatssekretär Uwe Gaul (Mitte) und Ge-
schäftsführer des Lebenshilfe Meißen e.V. Matthias Christoph (2. v.r.)

Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch
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Fortsetzung von Seite 1

Dann geht es los: Ein Radlader
füllt den Behälter der Sandsackab-
füllmaschine immer wieder. Acht
Schaufeln werden es am Ende der
Übung sein. Den Antrieb der Ma-
schine übernimmt an dem Abend
ein Traktor. Circa eine Stunde fül-
len die Kameraden Sandsäcke,
transportieren sie als Kette zum
Ort des Dammbaus und errichten
den Damm. Als sie fertig sind,
heißt es „Wasser marsch“ und das
Becken füllt sich. Alle verschnau-
fen und beobachten erst das Befül-
len und dann, ob die Dämme hal-
ten.
Während dieser Zeit findet die

Manöverkrrk itik statt. Da wird dis-

kutiert, ob Jutesäcke besser geeig-
net sind als Säcke aus Kunststoff.
Da wird besprochen, ob Folie ver-
baut werden sollte und wenn ja
wie. Einige der Kameraden kön-
nen auch von ihren Erfahrungen
aus den Flutereignissen der ver-
gangenen Jahre berichten. Dane-
ben wird die Möglichkeit disku-
tiert, die Sandsackabfüllanlage
über ein Förderband zu bestücken.
Im Ergebnis lässt sich festhalten:
Der Damm hält. Landrat Arndt
Steinbach lobt denn auch die Ka-
meraden: „Ich finde es hervorra-
gend, dass sich die Kameradinnen
und Kameraden in ihrer Freizeit
für die Gemeinschaft einsetzen.
Das nimmt viel Zeit in Anspruch:
nicht nur für Einsätze, sondern

auch für Übungen wie diese. Da-
für gilt ihnen allen unser herzli-
cher Dank.“
Es braucht nicht unbedingt Jahr-

hundertfllf uten, wie sie der Land-
krrk eis Meißen in den zurückliegen-
den Jahren 2002 und 2013 erlebt
hat. Auch größere, lokale Unwet-
ter lassen Bäche und Flüsse über
die Ufer treten und das Wasser be-
droht Hab und Gut oder sogar
Menschenleben. Dann sind geübte
Kameradinnen und Kameraden
und die beschriebene Technik Hel-
fer in der Not. Bleibt trotzdem zu
hoffen, dass die Sandsackabfüllan-
lage nur in regelmäßigen Abstän-
den zu Übungszwecken genutzt
wird und der Ernstfall nicht ein-
tritt. Anja Schmiedgen-Pietsch

Kameraden und Sandsackfüllmaschine in Aktion
Foto: A. Schmiedgen-Pietsch

enn die Schulglocke zum
letzten Mal vor den Som-

merferien läutet, dann heißt es für
die Schülerinnen und Schüler mit
dem Zeugnis in der Hand: ab in
die Sommerferien. Und wenn die
Schülerinnen und Schüler zur Tür
hinaus sind, dann kommen die
Handwerker zur Tür herein. Denn
die Ferienzeit ist traditionell die
beste Zeit für Baumaßnahmen in
Schulgebäuden.
Auch der Landkrrk eis Meißen

nutzt die Sommerferien 2020 –
und manchmal sogar die Zeit da-
rüber hinaus – für Baumaßnahmen
in den Schulen in eigener Träger-
schaft. Im Blickpunkt stehen vor
allem die Datennetze, die nach
Umfang und Qualität nicht mehr
die Anforderungen an eine moder-
ne Schulausstattung erfüllen. So-
mit müssen technische Anlagen
modernisiert, erweitert und saniert
werden. Aufgrund der Größe und
der zeitlichen Beschränkungen
werden die Baumaßnahmen an al-
len Schulen in Bauabschnitte ein-
geteilt.
So wird an zwei der drei Stand-

orte des Berufsschulzentrums
„Karl Preusker“ Großenhain ge-
baut: am Standort in der Poststra-
ße werden in diesem Sommer
rund 300.000 Euro investiert, am
Standort in der Industriestraße be-
läuft sich die Investitionssumme
auf rund 600.000 Euro. Beide
Maßnahmen werden über das Pro-
gramm VwV Invest Schule (Brü-
cken in die Zukunft 2) gefördert.
An beiden Standorten handelt es
sich in diesem Jahr bereits um den
zweiten Bauabschnitt.
Mit den Arbeiten im zweiten

Obergeschoss und in Teilen des
Dachgeschosses ist die Maßnahme
in der Poststraße in diesem Jahr
abgeschlossen. 2019 waren bereits

W Arbeiten vom Untergeschoss bis
zum ersten Obergeschoss in den
Sommer- und Herbstferien durch-
geführt worden.
Am Standort Industriestraße er-

folgte 2019 die Realisierung eines
besonders sensiblen Teilprojektes
– die Verlagerung des Serverrau-
mes. Im jetzigen zweiten Bauab-
schnitt wird der zweite Teil des
Erdgeschosses saniert. Dazu ge-
hört die Änderung des Raumpro-
gramms und die Schaffung eines
neuen Umkleide- und Sanitärbe-
reichs für die Bauhallen, dabei
handelt es sich um spezielle Un-
terrichtsräume. An dem Standort
wird 2021 noch in einem dritten
Bauabschnitt weiter saniert.
Im Geschwister-Scholl-Gymna-

sium Nossen werden in diesen
Sommerferien rund 220.000 Euro
investiert. Die Förderung erfolgt
ebenfalls über das Programm
VwV Invest Schule. Auch hier
muss in drei Bauabschnitten gear-
beitet werden, in diesem Jahr star-
tet der erste mit Arbeiten in Haus
2, einem der Altbauten. Mit den
Sommerferien 2022 sollen die Sa-
nierungsmaßnahmen abgeschlos-
sen sein.
Die Maßnahmen im Berufs-

schulzentrum für Technik und
Wirtschaft (BSZTW) in Riesa und
am Standort Radebeul des Berufs-
schulzentrums Meißen-Radebeul
werden – außer über die RL Digi-
tale Schulen – ohne Fördermittel
vom Landkreis Meißen finanziert.
Dabei werden in Riesa in diesen
Schulferien rund 430.000 Euro
und in Radebeul rund 400.000 Eu-
ro investiert. An beiden Standor-
ten handelt es sich um den ersten
Bauabschnitt, gebaut wird in drei
Abschnitten bis einschließlich
2022.
Im BSZTW in Riesa werden in

diesem Sommer Arbeiten in Haus
4 realisiert. Hier wurde mit der
Serverraumumsetzung als vorge-
zogene Leistung begonnen. In der
Außenstelle Radebeul des BSZ
Meißen-Radebeul wird in diesen
Sommerferien in Teilen von Haus
A – dem Altbau gearbeitet. Der
Serverraum wird auch hier als
Erstes umgesetzt.
Die Arbeiten in den Schulge-

bäuden verfolgen alle den glei-
chen Zweck, sind aber je nach den
Bedingungen und Voraussetzun-
gen in den einzelnen Schulen un-
terschiedlich.
Erstes Ziel ist, in den Bestands-

gebäuden der Schulstandorte Da-
tennetze aufzubauen, die der not-
wendigen Digitalisierung in den
Schulen gerecht werden. Damit
einher geht die Ertüchtigung der
elektrotechnischen Installation.
Ziel ist es, mit einer leistungsfähi-
gen Netzstruktur die Vorausset-
zungen zu schaffen, um moderne
digitale Endgeräte wie interaktive
Tafeln, Monitore, Tablets nutzen
zu können. Grundsätzlich erhalten
die Unterrichtsräume Datenan-
schlüsse für interaktive Tafeln
bzw. TV-Geräte und für einen
Lehrerplatz. Computerkabinette,
Fachbereiche und die Verwal-
tungsbereiche werden ebenfalls an
die neue Netzstruktur angebunden.
Die vorhandenen WLAN-Netze
werden für den Zugang in das
schulische Netz über Accesspoints
erweitert.
Zweiter Schwerpunkt sind

Amokpräventionsmaßnahmen.
Der Landkrrk eis Meißen als Schul-
träger hat zur Amokprävention ein
einheitliches Konzept für alle
Landkrrk eisschulen beschlossen.
Die Amokprävention wird durch
verschiedene technische und bau-
liche Anlagen umgesetzt, die Be-

standteil der Teilsanierungen sind.
Der Umfang der jeweiligen Maß-
nahmen resultiert aus der Be-
standssituation des Schulstandor-
tes. Vorhandene Anlagen werden
erweitert und auf den Stand der
Technik gebracht.
Je nach Bedarf erfolgt auch eine

Erneuerung oder Erweiterung der
Telefonanlage. Die sicherheits-
technischen und Gefahrenmelde-
anlagen werden überprüft und bei
Notwendigkeit werden die haus-
technischen Anlagen an den ak-
tuellen Stand der Technik ange-
passt.
All diese Bauleistungen machen

Folgemaßnahmen in verschiede-
nen Ausbaugewerken erforderlich,
zum Beispiel Trockenbau, Bau-
hauptleistungen – Maurer, Putzer.
Des Weiteren werden Instandhal-
tungsmaßnahmen wie Malerarbei-
ten in größerem Umfang sowie
Reparaturen durchgeführt.
In den anschließenden Wochen

nach den Baumaßnahmen werden
die ersten interaktiven Tafeln ein-
gebaut, damit die neuen guten
technischen Grundlagen auch ent-
sprechend genutzt werden können.
Die Beschaffung dieser Technik
sowie die Ertüchtigung eines

Großteils der Netzwerkinfrastruk-
tur realisiert der Landkrrk eis Meißen
aus Eigenmitteln und dem Förder-
programm RL Digitale Schulen
(DigitalPakt).
An all diesen Maßnahmen ist

letztlich auch der Kreistag Meißen
beteiligt. In mehreren Beschlüssen
seit Juni 2018 stimmten die Kreis-
räte den Sanierungsmaßnahmen
und den umfangreichen Investitio-
nen in die Bildung im Landkrrk eis
Meißen zu.
Es handelt sich einerseits um

Arbeiten in einem erheblichen
Wertumfang. Andererseits steht
ein großer organisatorischer Auf-
wand dahinter. In nur wenig zur
Verfügung stehender Zeit muss ei-
ne Vielzahl an Gewerken eng ver-
zahnt tätig werden. Da muss alles
ineinandergreifen, damit am ersten
Schultag nach den Ferien wieder
das Stimmengewirr der Schülerin-
nen und Schüler durch das Schul-
haus hallen kann und nicht der
Lärm einer Baustelle.
Daher erfolgen die Planungen

und zeitlichen Absprachen in en-
ger Abstimmung zwischen dem
Schulträger – dem Landkrrk eis Mei-
ßen – und den Schulleitungen. Da-
bei zeigt sich bei allen Schulen ei-
ne sehr konstruktive Zusammenar-
beit. So konnten schon 14 Tage
vor Ferienbeginn die Arbeiten auf-
genommen werden.
In den Sommerferien 2021 wer-

den die nächsten fünf Maßnahmen
begonnen. Dazu erfolgen bereits
diesen Herbst die Ausschreibun-
gen. Bis zum Abschluss aller
Maßnahmen im Jahr 2023 – das
letzte fertiggestellte Objekt wird
der Standort Meißen des BSZ
Meißen-Radebeul sein – werden
dann über 10 Mio. Euro in die
Schulgebäude investiert sein.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Für Digitalisierung und Sicherheit
Landkreis Meißen baut in den Sommerferien in den Schulen

Auch hier wird in den Sommerfe-
rien gebaut – im BSZ Großenhain

Foto: Daniel Bahrmann
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etzt liegt er schwarz auf weiß
vor – der Zuwendungsbescheid

über 23,5 Mio. Euro Fördermittel
zum Breitbandausbau. Damit kann
es losgehen. Wobei, losgehen ist
eigentlich falsch. Richtig müsste
es heißen: weitergehen! Aber
langsam:

Der Bescheid
In der zweiten Julihälfte hat der
Landkrrk eis Meißen den Zuwen-
dungsbescheid für Fördermittel
zum Breitbandausbau erhalten.
Rund 23,5 Mio. Euro kommen aus
dem Förderprogramm zur Unter-
stützung des Breitbandausbaus in
der Bundesrepublik Deutschland
des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur.
Diese Mittel decken 60 Prozent
der Gesamtkosten in Höhe von
rund 39,1 Mio. Euro. Weitere 30
Prozent der Kosten wird der Frei-
staat Sachsen in Kofinanzierung
übernehmen, zehn Prozent sind
kommunaler Eigenanteil.
Mit den Antragstellern freute

sich auch der Bundestagsabgeord-
nete des Landkrrk eises Meißen Tho-
mas de Maizière: „Ich freue mich
riesig über die hohe Summe der
Bundesmittel. Das geförderte
Landkrrk eisprojekt fängt damit alle
unterversorgten Gebiete auf, wo
bisher die Bereitstellung von
schnellem Internet nicht ermög-
licht werden konnte. Davon wer-
den besonders in den ländlichen
Regionen viele Anwohner, Schu-
len, die ärztliche Versorgung und
Gewerbetreibende profitieren. Der
Zuwendungsbescheid ist ein gro-
ßer Meilenstein des Breitbandaus-
baus im Landkrrk eis Meißen.“

Die Situation
Etwa 70 Prozent der rund 67.000

J

Adressen im Landkrrk eis Meißen –
dahinter verbergen sich jedoch
noch mehr Haushalte – verfügen
derzeit bereits über einen Breit-
bandzugang. Dabei bedeutet
schnelles Internet nicht immer die
gleiche Leistung.
Während einige zufrieden sind,

dass sie auf vier Laptops gleich-
zeitig Filme schauen können, ohne
dass es ruckelt, reicht dies anderen
bei Weitem nicht aus. Gerade
Schulen, Krankenhäuser und viele
Gewerbetreibende brauchen auch
eine entsprechende Schnelligkeit
beim Upload, die oftmals leider
nicht gegeben ist.
Und dann gibt es noch viele

Adressen, gerade in den ländli-
chen Regionen des Landkrrk eises,
die häufig nur über eine Down-
load-Leistung von 2 Mbit/s verfü-
gen. Da gibt es dann schon beim
Versuch Bilddateien herunterzula-
den große Probleme und es
braucht viel Geduld.

Das Projekt
Mit dem Projekt erreicht der
Landkrrk eis Meißen antragsgemäß
die Erschließung von rund 3.000
unterversorgten Adressen in Cos-

wig, Diera-Zehren, Ebersbach,
Großenhain, Hirschstein, Käb-
schütztal, Lampertswalde, Lom-
matzsch, Meißen, Moritzburg,
Niederau, Nossen, Priestewitz,
Radebeul, Radeburg, Riesa,
Schönfeld, Strehla, Thiendorf und
Weinböhla. Zu diesen Adressen
zählen auch 51 Schulen, fünf
Krankenhäuser und über 700 Un-
ternehmen in 33 Gewerbegebie-
ten. Insgesamt 20 Kommunen be-
teiligen sich an dem Projekt und
haben dazu einen Kooperations-
vertrag mit dem Landkrrk eis ge-
schlossen.
Es handelt sich um ein Projekt

zur Schließung der Wirtschaftlich-
keitslücke bei privatwirtschaftli-
chen Betreibern von Breitbandin-
frastrukturen. Private Telekommu-
nikationsunternehmen erschließen
Städte und Gemeinden bzw. Teile
von diesen nur dann mit schnel-
lem Internet, wenn sich dies wirt-
schaftlich für sie rechnet.
„Für aus privatwirtschaftlicher

Sicht unwirtschaftliche Adressen
können Kommunen und Landkrrk ei-
se über Förderprojekte die Er-
schließung unterstützen. Dazu ha-
ben sich der Landkreis Meißen

und die Städte und Gemeinden
entschlossen. Schnelles Internet ist
nicht nur im privaten Bereich eine
für viele Tätigkeiten gewohnte
Ressource. Insbesondere für eine
moderne und digitale Schulausbil-
dung und effizientes Arbeiten in
Firmen und Unternehmen ist ein
Breitbandanschluss unerlässlich
und nicht selten Kriterium für eine
Ansiedlung oder Unternehmens-
gründung“, sagt der Zweite Beige-
ordnete und Dezernent für Tech-
nik Andreas Herr.
Von diesen Möglichkeiten sind

im Landkrrk eis Meißen rund 21.400
Adressen nach eigenwirtschaftli-
cher Erschließung durch private
Unternehmen ausgeschlossen, wo-
bei drei Prozent mittlerweile ge-
fördert erschlossen sind. Von den
noch rund 19.400 Adressen ohne
schnelles Internet erhalten 3.000
mit den jetzt zugesagten Förder-
mitteln für den Landkrrk eis einen
Breitbandzugang. Für die anderen
Adressen existieren bereits eigene
geförderte Projekte von 21 Kom-
munen.
Der Landkreis hat sich mit sei-

nem Projekt nun zeitlich hinter
diese Projekte eingeordnet, sodass

es auch in den nächsten Jahren
möglich sein soll, weitere Adres-
sen ins Projekt aufzunehmen.
Der weitere Zeitplan sieht vor,

im ersten Quartal 2021 ein Tele-
kommunikationsunternehmen mit
dem Ausbau zu beauftragen. Dazu
startet jetzt zeitnah eine europa-
weite Ausschreibung. Der Baube-
ginn ist spätestens für das erste
Quartal 2022 avisiert. Die schritt-
weise Netzübergabe soll in den
dann folgenden drei Jahren erfol-
gen. Danach sollten alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner des
Landkrrk eises Meißen mit einem
Gigabit/Sekunde surfen können.

Die Macher
Seit Anfang 2019 beschäftigen
sich das Landratsamt Meißen –
Amt für Forst und Kreisentwick-
lung – und die Wirtschaftsförde-
rung Region Meißen GmbH
(WRM) mit dem Thema. Bei der
WRM kümmern sich die beiden
Breitbandkoordinatoren Mario
Hempel und Tadej Kilank um alle
Belange der Thematik. Sie haben
im Auftrag des Landratsamtes zu-
nächst ein Markterkundungsver-
fahren durchführen lassen.
Gemeinsam mit dem Amt für

Forst und Kreisentwicklung haben
beide anschließend den Förderan-
trag erstellt. Diesen hat das Land-
ratsamt Meißen Ende 2019 einge-
reicht. Zuvor hatte der Kreistag
Meißen in seiner Sitzung am 12.
Dezember 2019 grünes Licht für
den Antrag gegeben.
Unter der Regie der Breitband-

koordinatoren läuft auch die Web-
site www.breitband-krrk eis-meis-
sen.de, auf der sich Interessierte
umfassend informieren können.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Für schnelles Internet im Landkreis Meißen
Zuwendungsbescheid über 23,5 Mio. Euro für Landkreisprojekt zum Glasfaserausbau

Wird weiter vorangetrieben – der Breitbandausbau im gesamten Landkreis
Foto: Old town of Meissen, Germany - © satina / 123RF.com

ilfe für den Drahtesel –
auch bei kleinem Geldbeu-

tel – gibt es in Radebeul in zwei
Fahrradwerkstätten. Nachdem die
Beschränkungen aufgrund der Co-
rona-Pandemie gelockert wurden,
kann der Service nun wieder – vo-
raussichtlich bis zum Ende der
Radfahrsaison – genutzt werden.
Organisator der Werkstatt ist

der Verein Bündnis buntes Rade-
beul e.V. Die Produktionsschule
Moritzburg gGmbH und freiwilli-
ge Helfer unterstützen das Bünd-
nis bei dem Betrieb der Fahrrad-
werkstatt. Das Projekt ist aus der

H Idee entstanden, Flüchtlingen
Fahrräder zur Verfügung zu stel-
len, um deren Alltag zu erleichtern
und ihnen preiswert Mobilität zu
ermöglichen. Aus dem Anlernen
für kleinere Reparaturen entwi-
ckelten sich im Weiteren die Fahr-
radwerkstätten – auch als Mög-
lichkeit der Begegnung.
Denn neben Asylbewerbern

kommen mittlerweile auch viele
Radebeulerinnen und Radebeuler
in die Werkstatt. Unter fachlicher
Anleitung können Fahrräder dort
ebenso selbstständig repariert wer-
den. Zu den Öffnungszeiten ist

immer jemand vor Ort und kann
unterstützen. Zudem haben die
Fahrradwerkstätten auch sehr
günstige gebrauchte Fahrräder im
Angebot. Bedarf und Andrang
sind zu den Öffnungszeiten daher
stets groß.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Standorte und Öffnungszeiten:
p Rosa-Luxemburg-Platz 1

(Hinterhaus der Musikschule):
montags von 16.30 bis 19 Uhr
und samstags von 10 bis 12 Uhr

p Kötitzer Straße 108 a (im Hof
der Flüchtlingsunterkunft

Radebeul-Naundorf))f :
donnerstags von 16 bis 18 Uhr

sowie dienstags auf Nachfrage
unter 01575 4449733

Hilfe für den Drahtesel

Fahrräder zum kleinen Preis Foto. K. Thöns
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or der Corona-Krise war die
wirtschaftliche Situation im

Landkrrk eis Meißen gut. Wie sich
die Situation langfristig nach der
Corona-Krise entwickelt, kann
derzeit niemand abschätzen. Im
Juni 2020 war die Zahl der Ar-
beitslosen des Landkrrk eises Mei-
ßen im Vergleich zum Mai zwar
gesunken, jedoch deutlich höher
als im Juni des Vorjahres.
Wir fragten Susann Lenz, Leite-

rin des Jobcenters, nach Bilanzen
aus 2019 bzw. vor der Corona-
Krise, nach Perspektiven für 2020
sowie nach den Unterstützungs-
möglichkeiten durch das Jobcen-
ter.

Zuerst die Frage nach der Statis-
tik: Wie viele Arbeitslose wurden
2019 auf der Suche nach einem
geeigneten Arbeitsplatz durch
das Jobcenter begleitet und wie
hoch war der Vermittlungser-
folg?
Die Zahl der Arbeitslosen sinkt

erfreulicherweise seit Jahren. Das
hängt mit der demografischen Ent-
wicklung, dem aufnahmebereiten
Arbeitsmarkt, aber auch mit der
erfolgreichen Vermittlungsarbeit
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und den gut greifenden re-
gionalen Planungen der Eingliede-
rungsangebote des Jobcenters zu-
sammen.
Mit unseren Unterstützungsan-

geboten wurden 2019 mehr als
2.200 Menschen in sozialversiche-
rungspfllf ichtige Arbeit oder in
Ausbildung integriert. Hatten wir
2018 noch durchschnittlich 5.357
arbeitslose Leistungsbeziehende,
so verringerte sich die Zahl 2019
um fast 750 Personen. Insgesamt
betreute das Jobcenter im Jahr
2019 im Durchschnitt 13.715
Menschen im Landkrrk eis; 2018 wa-
ren es noch 15.220.

Sind bereits erste Auswirkungen
der Corona-Krise im Jobcenter
spürbar?
Wir haben seit März circa 540

coronabedingte Neuanträge erhal-
ten. Oberste Priorität hat nach wie
vor die zügige Auszahlung von
Geldleistungen an die Bürgerin-
nen und Bürger im Landkrrk eis. Da-
zu haben wir die Aufgabenberei-
che intern personell verstärkt, in
denen es derzeit einen vermehrten
Arbeitsanfall gab – Telefonhotli-
ne, E-Mailpostfächer, Versand von
Antragsunterlagen, Unterstützung
der Sachbearbeitung. Außerdem
haben wir einen Kurzantrag zur
vereinfachten Beantragung von
ALG II (Hartz IV) auf der Inter-
netseite bereitgestellt.
Gegenwärtig sind die Auswir-

V kungen der Co-
rona-Pandemie
in den Antrags-
zahlen nicht
mehr sichtbar.
Die Zahlen der
Neuanträge lie-
gen seit zwei
Monaten auf
Vorjahresni-
veau. Wie sich
die Zahlen wei-
terentwickeln,
bleibt abzuwar-
ten. Die aktuel-
len Einschät-
zungen prog-
nostizieren ei-
nen erneuten
Anstieg im
Herbst bis hin
zum Ende des
ersten Halbjah-
res 2021.
Neben Bran-

chen, welche
händeringend
Mitarbeiter su-
chen, wie zum
Beispiel in der
Pfllf ege und im Sicherheitsgewerbe,
stehen andere Branchen vor gro-
ßen, teils existenzbedrohenden
Herausforderungen. Unseren tou-
rismusgeprägten Landkrrk eis betrifft
dies gleich doppelt im Hotel- und
Gaststättengewerbe und in den
Besucherzahlen. Das Jobcenter
hat hier für alle Arbeitgeber um-
fangreiches Informationsmaterial
über die verschiedenen Hilfspro-
gramme auf Bundes- und Länder-
ebene auf der Internetseite zusam-
mengestellt.

Was hat sich mit der Corona-Kri-
se beim Kontakt mit dem Job-
center geändert?
Mit Beginn der Corona-Pande-

mie haben wir alle persönlichen
Beratungsgespräche telefonisch
durchgeführt, um persönliche
Kontakte und damit Ansteckungs-
risiken zu reduzieren. Seit Mitte
Juni finden verstärkt auch wieder
persönliche Vorsprachen unter
Einhaltung von Hygiene- und Si-
cherheitsregeln statt.
Wichtig ist, dass Gespräche nur

nach vorheriger telefonischer
Kontaktaufnahme und Vereinba-
rung eines Termins bzw. auf per-
sönliche Einladung stattfinden
können. Die Einladung muss am
Eingang der Gebäude vorgezeigt
werden. Eingeschränkt ist auch
die Anzahl der Besucherinnen und
Besucher – Gespräche sollen
möglichst einzeln oder mit maxi-
mal einer Begleitperson geführt
werden. Nur so können wir Men-
schenansammlungen vor dem Ge-

bäude und in den Wartebereichen
vermeiden und das Ansteckungsri-
siko so gering wie möglich halten.
Für ihre persönliche Vorsprache

zum Termin benötigen die Besu-
cherinnen und Besucher eine
Mund-Nase-Maske. Wir wissen,
dass das Tragen einer Maske in
Gesprächssituationen eine große
Umstellung darstellt. So können
ein aufmunternder Blick und ein
Lächeln viel zu einem angeneh-
men Gespräch beitragen. Im Inte-
resse der Gesundheit aller können
wir auf diese Schutzmaßnahme
aktuell nicht verzichten und bitten
um Verständnis.
Die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sind darüber hinaus nach
wie vor per Telefon oder Mail zu
erreichen. Unterlagen können per
Post versandt oder in die Briefkkf äs-
ten eingeworfen werden. Der Ver-
merk des zuständigen Bearbeiters
und des Aktenzeichens erleichtert
dabei die Zuordnung.
Wir freuen uns übrigens sehr

darüber, dass die Besucherinnen
und Besucher bei all den Regelun-
gen sehr gut mitziehen und viel
Verständnis aufbbf ringen. Das er-
leichtert das Miteinander und die
Arbeit sehr.
Unser Ziel ist, trotz der Ein-

schränkungen aufgrund der Coro-
na-Pandemie, für die Einwohne-
rinnen und Einwohner gut erreich-
bar zu sein und sie bei allen Fra-
gen zu Ausbildung, Arbeit und be-
rufllf icher Qualifizierung bestmög-
lich zu unterstützen. Allgemeine
Fragen beantworten und Informa-

tionen geben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an der Servicehot-
line 03521 725-4040 gern.

Gibt es neue Gesetzlichkeiten
durch die Corona-Pandemie?
Die Bundesregierung hat ein

umfangreiches Maßnahmepaket
geschnürt, um die wirtschaftlichen
und sozialen Folgen der Corona-
Pandemie abzufedern. Unter ande-
rem wurde beschlossen, dass Re-
gelungen zum erleichterten Zu-
gang zur Grundsicherung nach
dem SGB II (Hartz IV), die zu-
nächst bis zum 30. Juni befristet
waren, nun bis zum 30. September
2020 verlängert werden.

Die Regelungen
im Überblick:

1.Bei Leistungszeiträumen, die in
der Zeit vom 1. März 2020 bis 30.
September 2020 beginnen, wird
Vermögen für die Dauer von sechs
Monaten nicht berücksichtigt.
Diese Aussetzung der Vermögens-
prüfung gilt nicht, wenn das Ver-
mögen erheblich ist, d. h., wenn
sofort verwertbare Vermögensge-
genstände wertmäßig die Höchst-
grenze von 60.000 Euro für die
Antragstellerin/den Antragsteller
und 30.000 Euro für jedes weitere
Mitglied der Bedarfsgemeinschaft
überschreiten.

2.Die Kosten der Unterkunft und
Heizung gelten für die Dauer von
sechs Monaten als angemessen
und werden somit in tatsächlicher
Höhe übernommen.

3.Vorläufige Entscheidungen über
Leistungsansprüche sind für sechs
Monate zu treffen. Erleichterun-
gen gibt es dahingehend, als dass
eine abschließende Entscheidung
über den monatlichen Leistungs-
anspruch nur auf entsprechenden
Antrag der/des Leistungsberech-
tigten erfolgt. Die „Corona-Sofort-
hilfen“ für Selbstständige sind als
zweckbestimmte Einnahmen nicht
als Einkommen zu berücksichti-
gen.
Die Sonderregelungen für Wei-

terbewilligungsanträge wurden
nicht verlängert. Bewilligungszeit-
räume, die bis (einschließlich)
zum 30. August 2020 enden, wer-
den automatisch weiterverlängert,
ohne dass ein Antrag auf Weiter-
bewilligung gestellt werden muss.
Das bedeutet, dass für alle bewil-
ligten SGB-II-Leistungen, die
nach dem 30. August 2020 auslau-
fen, wie zuvor die Weiterbewilli-
gung von Arbeitslosengeld II be-
antragt werden muss.

Wie ist denn die Lage auf dem
Ausbildungsmarkt?
2019 ist es gelungen, jedem der

332 Jugendlichen, die einen Aus-
bildungsplatz suchten, ein Ange-
bot entsprechend der Fähigkeiten
und Interessen zu unterbreiten. Ob
dies auch dieses Jahr gelingt, ist
aktuell noch offen. Es ist wichtig,
dass junge Menschen auch im Co-
rona-Jahr 2020 eine berufllf iche
Perspektive haben, da die Auszu-
bildenden von heute die Fachkrrk äf-
te von morgen sind.
Insgesamt ist der Ausbildungs-

markt noch in Bewegung. Deshalb
ist es für eine fundierte Bewertung
zu früh. Vergleichszahlen zum
Vorjahreszeitraum stimmen jeden-
falls vorsichtig optimistisch, dass
allen Bewerberinnen und Bewer-
bern ein passgenaues Angebot un-
terbreitet werden kann. Während
die schulischen Ausbildungsplätze
bereits gut ausgelastet sind, ist
sichtbar, dass die Unternehmen
derzeit noch etwas zurückhaltend
sind.

Wie sehen Sie die nahe Zukunft
auf dem Arbeitsmarkt?
Der Landkrrk eis Meißen ist wirt-

schaftlich stabil aufgestellt. Wir
haben eine große Anzahl zu-
kunftsorientierter Unternehmen
mit modernen Arbeitsplätzen, ein
starkes Handwerk und nicht zu-
letzt eine am Markt nachgefragte
Genussbranche, wozu auch der
Wein zählt, was sich letztendlich
im Tourismus widerspiegelt. Auch
die geografische Lage des Land-
krrk eises mit der Nähe zu Dresden
und den im Meißner Raum sehr
guten Verkehrsanbindungen sind
ein unverkennbarer Standortvorteil
für den Arbeitsmarkt. Dennoch ist
die Situation ambivalent. Im SGB
II-Bereich gehe ich davon aus,
dass sich das Sinken der Arbeits-
losenzahlen, wie es in den letzten
Jahren zu verzeichnen war, nicht
fortsetzen wird. Es kommt zu ei-
ner Stagnation und auch zu einem
Anstieg der Arbeitslosigkeit.
In vielen Gesprächsrunden und

Netzwerken, zum Beispiel mit den
Mitarbeitern des Arbeitgeberser-
vice des Jobcenters, dem Örtli-
chen Beirat, der regionalen Fach-
krrk äfteallianz, mit den Wirtschafts-
förderern der Städte im Landkrrk eis,
mit der IHK, der HWK und mit
Arbeitgebern, beobachten wir die
Entwicklungen sehr genau und
stimmen uns zu den lokalen und
sozialräumlich orientierten Hand-
lungsstrategien ab.

Wir danken für das Gespräch.

Das Gespräch führte
Anja Schmiedgen-Pietsch.

Mit Service durch die Corona-Krise
Jobcenter: Situation, Einschätzungen, Perspektiven

Die Leiterin des Jobcenters – Susann Lenz
Foto: Christin Schöne
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Bei den Sommerferien in Sachsen ist
gerade Halbzeit und auch in den ver-
bleibenden drei Wochen gibt es für
Groß und Klein im Landkreis Meißen
viel zu erleben. Die Angebote, die
sich speziell an Kinder richten, finden
Interessierte auf Seite 6.

Alle Veranstaltungshinweise stehen
jedoch unter dem Vorbehalt mögli-
cher kurzfristiger Änderungen oder
Absagen. Besucherinnen und Besu-
cher sollten bitte in jedem Fall die
geltenden Hygiene- und Abstandsre-
gelungen beachten. Außerdem kann
es hilfreich sein, sich vorab über
mögliche spezielle Regelungen, wie
etwa eine notwendige Anmeldung,
zu informieren.

p 15. August 2020, 15 Uhr
Familienführung „Von Gänsekiel und
Drachenblut. Die Buch- und Schreib-
kunst im Kloster“
Klosterpark Altzella
Eintritt: 6/3 Euro, um Anmeldung
wird gebeten
p 16. August 2020, 15 und
17.30 Uhr
Sommerträume in der Villa Teresa –
Klavierrezital Alexander Koryakin
Konzert im Rahmen des Pianoforte
Festes Meißen.
Die Konzerte umfassen jeweils etwa
60 Minuten und werden ohne Pause
gespielt. Von 14 bis 18 Uhr ist das
„Parkcafé“ an diesem Tag geöffnet.
Eintritt: 25 Euro
Tickets unter 03523 700186 und un-
ter www.villa-teresa.de
p 16. August 2020, 16 Uhr
Klassik im Weinberg – Konzert der Elb-

land Philharmonie Sachsen
Winzerhäuschen Schwalbennest,
Winzergenossenschaft Meißen, bei
schlechtemWetter in der WeinErleb-
nisWelt Meißen
Eintritt: 20 Euro pro Person
p 19. August 2020, 18 Uhr
„Nimm uns mit Kapitän“ – Musikali-
sche Kreuzfahrt um die Welt
Elbland Philharmonie Sachsen
WeinErlebnisWelt Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9, 01662
Meißen
Eintritt: 20 Euro/Kinderkarte 5 Euro
p 22. August 2020, 19.30 Uhr
Romantische Abendführung
Klosterpark Altzella
Eintritt: 17 Euro, um Anmeldung wird
gebeten
p 23. August 2020, 18.05 Uhr
VIVA ESPAÑA – Open-Air-Konzert
Crassoberg Meißen, Gelände der
Freien Werkschule Meißen, Zschei-
laer Straße 19, 01662 Meißen
Eintritt: 20 Euro/Kinderkarte 2 Euro
p 23. August 2020, 9 Uhr
Moritzburger Familientag
Naturkundliche Wanderung der Na-
turschutzstation Moritzburg rund um
den Dippelsdorfer Teich. „Die Natur
ist in der Sommerpause.Wir schauen
auch auf die kleinen Dinge amWe-
gesrand und vielleicht entdecken wir
ja trotzdem die eine oder andere
Überraschung in der Natur.“
Treffpunkt: am Roten Haus
p Freitag, 28. August, 19 Uhr
„Die Gedanken sind frei“ – Der Kna-
benchor Dresden zu Gast in Meißen
Die Sänger unter der Leitung von
Matthias Jung laden zu einem Kon-
zert an frischer Luft und neuem Ort.
Die Zuhörer erwartet ein abwechs-

lungsreiches und anspruchsvolles
Konzertprogramm. Unter dem Titel
„Die Gedanken sind frei“ erklingen
geistliche und weltliche Chorwerke,
u. a. von Felix Mendelssohn-Barthol-
dy, Robert Schumann, Heinrich
Schütz und Charles Villiers Stanford.
Entlehnt ist das Konzertmotto dem
zeitlosen und außergewöhnlich poli-
tischen Volkslied „Die Gedanken
sind frei“, dessen Text um 1780 auf
einem Flugblatt erstmals veröffent-
licht wurde. Am Konzerttag erklingt
es in der modernen Bearbeitung von
Uwe Witzel.
Innenhof des Landesgymnasiums St.
Afra, Freiheit 13 (bei Regen in der St.
Afra Kirche)
Eintritt: 10 Euro/ermäßigt 7 Euro,
Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre –
Eintritt frei
Karten bei Tourist-Information Mei-
ßen, Telefon 03521 419417 oder an
der Abendkasse
p 28. August 2020, 17 Uhr
CELLICATESSEN – Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe Freitags.Wein
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz
2, 01689 Weinböhla
p 29. August 2020, 18 Uhr
Batnight – Europäische Fledermaus-
nacht
Die Naturschutzstation Moritzburg
lädt anlässlich der Europäischen Fle-
dermausnacht zu Aktionen rund um
die nachtaktiven Flattertiere ans Ro-
te Haus am Dippelsdorfer Teich ein.
„Erfahren Sie Wissenswertes über
Lebensraum und Lebensweise der
heimlichen Nachtjäger.Mittels Fle-
dermausdetektoren werden ihre
Stimmen für uns hörbar gemacht
und die Arten bestimmt.“

p 29. August 2020, 19 Uhr
Sommerklassik für Weingenießer –
Open-Air-Sommergala mit dem
Dresdner Residenz Orchester
WeinErlebnisWelt Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9, 01662
Meißen
Eintritt: 39 Euro
p 29. und 30. August 2020
Tage des offenen Weingutes
Samstag, 10 bis 20 Uhr - Sonntag, 10
bis 18 Uhr, mit Livemusik
Am Samstag & Sonntag, jeweils 10
und 14 Uhr, kostenfreie Führung
durch das Sächsische Weinbaumu-
seum sowie jeweils 12 und 16 Uhr
kostenfreie Weinbergführung. Hof-
lößnitzer Weinpavillon mit Flammku-
chen & Gegrilltes von der Grillstati-
on. Auf die Kinder wartet der Spiel-
platz.
Weingut Hoflößnitz
p 30. August 2020, 17 Uhr
Kammerkonzert im Winzersaal der
Hoflößnitz
„Der Klang vom alten Dresden.“ Mu-
sik auf dem über 400 Jahre alten Vio-
lone der Hofkirche. Bernhard Hen-
trich, Violone.
Tickets im Vorverkauf: 18 Euro; an
der Abendkasse: 19,50 Euro
p 30. August 2020, 15 und
17.30 Uhr
Sommerträume in der Villa Teresa – Ri-
chard Wagner: Eine Pilgerfahrt zu
Beethoven
Rezitation: Steffi Böttger,Musik:
Konstanze Hollitzer und Christian
Hornef, Klavier zu vier Händen.
Die Konzerte umfassen jeweils etwa
60 Minuten und werden ohne Pause
gespielt. Von 14 bis 18 Uhr ist das
„Parkcafé“ an diesem Tag geöffnet.

Eintritt: 20 Euro
Tickets unter 03523 700186 und un-
ter www.villa-teresa.de
p Das Theater Meißen bietet unter
demMotto HEISSER SOMMER –
Theater-Open-Air jeden Samstag im
August verschiedene Veranstaltun-
gen. Um 16 Uhr ist die Familienvor-
stellung, um 19 Uhr finden Theater-
aufführungen oder Konzerte auf dem
Theaterplatz oder demMarkt in Mei-
ßen statt. Der Eintritt ist frei, Spen-
den sind erbeten.Weitere Informa-
tionen: www.theater-meissen.de
p Seit 1. August 2020 gibt es in der
Albrechtsburg Meissen die Möglich-
keit, mit dem Histopad Geschichte
virtuell am historischen Ort zu erle-
ben.Mit dem Histopad ist es mit ei-
nem Klick möglich, die Geschichte
von Deutschlands ältestem Schloss,
der Albrechtsburg Meissen, zu erfah-
ren.
Weitere Informationen: www.al-
brechtsburg-meissen.de
p Noch bis 16. August 2020 findet
das 28. Moritzburg-Festival statt. In-
formationen zu Programm, Terminen
und Tickets gibt es hier: www.moritz-
burgfestival.de

Vorschau:
p 4. September 2020, 19.30 Uhr
Elbland Philharmonie Sachsen: Fernes
Licht – Konzert zur Saisoneröffnung
Lutherkirche Radebeul, Kirchplatz 2,
01445 Radebeul
p 6. September 2020, ab 10 Uhr
Handwerker- und Dreschtag in Schlei-
nitz
Dreschvorführungen um 13 und 15
Uhr, 14 Uhr Erntedankandacht

Freizeittipps und Veranstaltungshinweise

ür Heimaturlauber und Rad-
ler, die für das Wochenende

noch auf der Suche nach einer
schönen Tour sind, hält der Elbe-
Röder-Dreieck e.V. eine abwechs-
lungsreiche Auswahl an Touren in
dem Gebiet, das unweit der säch-
sischen Landeshauptstadt Dresden
liegt und im Süden vom Fluss El-
be und nördlich von der Landes-
grenze Sachsen-Brandenburg be-
grenzt wird, bereit.
Neun verschiedene Radtouren

sind auf der Website mittlerweile
zusammengestellt – alles Tages-
touren in der Weinbaulandschaft
um Diesbar-Seußlitz, der Teich-
landschaft in der Röderaue oder
im Naturschutzgebiet der Goh-
rischheide. Da fällt die Auswahl
nicht leicht: Wie wäre es mit einer

F

Gemeindetour, entweder durch
Zeithain, Röderaue oder Gröditz?
Oder vielleicht doch lieber auf
historischen Spuren radeln oder
die drei wichtigsten Flüsse im El-

be-Röder-Dreieck entdecken?
Die Touren sind im Verlauf be-

schrieben und gleichzeitig auf ei-
ner Karte dargestellt. Auch zur
Streckenbeschaffenheit sind An-

gaben vorhanden. Wer eine Rast
einlegen und sich dabei mit einem
Picknick selbst versorgen möchte,
findet Hinweise zu Rastplätzen.
Wer es bequemer wünscht, findet
Einkehrmöglichkeiten entlang der
Strecke.
Zu allen Touren bietet die Web-

site Hinweise zu den Sehenswür-
digkeiten, hält aber auch den einen
oder anderen besonderen Tipp an
der Strecke bereit. Wo möglich,
sind die Sehenswürdigkeiten ver-
linkt, sodass beispielsweise Infor-
mationen zu Öffnungszeiten be-
reits vorab recherchiert werden
können. Alle Touren stehen auch
als pdf zum Download bereit.
Weitere Radtourenempfehlungen
sollen folgen.

Tipp: Der durch Munitionsfun-

de zeitweise gesperrte Abschnitt
des Gohrischheiderundwegs zwi-
schen dem Alten Lager Zeithain
und der Feuerwehrkurve Lichten-
see ist für Fahrradfahrer wieder
geöffnet und damit durchgängig
befahrbar.
Nach einem Blick auf https://el-

be-roeder.de/wunderbar/touren-
tipps können also die Fahrradta-
schen gepackt und dann kann
krrk äftig in die Pedale getreten wer-
den. Übrigens freuen sich die Ma-
cher der Website immer über Hin-
weise und weitere „Insidertipps“
zur Erkundung des Elbe-Röder-
Dreiecks per Rad. Wer in Kontakt
treten will: Frau Vetter ist unter
035265 51203 telefonisch oder
per E-Mail vetter@elbe-roeder.de
erreichbar. Anja Schmiedgen-Pietsch

Region erfahren
Radtouren durch das Elbe-Röder-Dreieck

Idyllische Anblicke bei einer Radtour im Elbe-Röder-Dreieck
Foto: Daniel Leuschner
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efragt nach dem schönsten
Ausblick über die Weinberge

im Landkrrk eis Meißen, haben wohl
jede Einwohnerin, jeder Einwoh-
ner und die Gäste im Landkrrk eis
ganz persönliche Tipps. Seit Mitte
Juli kann sich nun der dritte Ort
im Landkrrk eis offiziell als „Sach-
sens Schönste Weinsicht“ bezeich-
nen.
Denn im Beisein zahlreicher

geladener Gäste hat die Sächsi-
sche Weinprinzessin Ann-Kathrin
Schatzl am 15. Juli in Diesbar-
Seußlitz Sachsens Schönste Wein-
sicht 2020 eingeweiht. Von der
neu errichteten drei Meter hohen
Stele inmitten des Seußlitzer
Schlossweinbergs bietet sich ein
wunderschöner Ausblick über die
Weinberge ins Elbtal bis hin nach
Nossen. Im Rahmen der Einwei-
hung dankte der Bürgermeister der
Gemeinde Nünchritz, Gerd Bar-
thold, dem Deutschen Weininstitut
(DWI) für die Ausrichtung des
Wettbewerbs und die Errichtung
der kunstvollen Stele. Vom Säch-
sischen Weinbauverband, der den
Wettbewerb im Anbaugebiet koor-

G

diniert hat, betonte der Vorstands-
vorsitzende Frank Neupold, dass
die Auszeichnung der neuen
Schönsten Weinsicht eine weitere
wertvolle touristische Bereiche-
rung für das sächsische Weinland
sei.
Ernst Büscher, Pressesprecher

des DWI, erläuterte das Verfahren:
So haben vom 10. Februar bis 15.

März mehr als 10.000 Personen in
einer öffentlichen Online-Abstim-
mung auf der Homepage des
Deutschen Weininstituts die
„Schönsten Weinsichten 2020“ in
den 13 deutschen Weinregionen
gewählt.
Für den Wettbewerb standen in

diesem Jahr aus allen 13 Anbau-
gebieten insgesamt 48 Vorschläge

zur Auswahl, die von den regiona-
len Gebietsweinwerbungen beim
DWI für die Online-Abstimmung
eingereicht wurden. Die Aus-
sichtspunkte, die in ihrem Gebiet
die meisten Stimmen auf sich ver-
einen konnten, dürfen sich mit
dem begehrten Titel „Schönste
Weinsicht 2020“ schmücken. Ent-
scheidend für die Auszeichnung
„Schönste Weinsicht“ durch das
DWI ist neben dem besonderen
Ausblick, dass sie gut für Wande-
rer oder per Rad zu erreichen ist.
„Wir wollen mit dieser Initiati-

ve neue weintouristische Ziele in
den Anbaugebieten schaffen, die
zu einem Besuch der Weinregio-
nen und zum Genuss der Weine
vor Ort einladen“, erläuterte Ernst
Büscher im Rahmen der Einwei-
hung. Der Weintourismus ent-
wickle sich zu einem wachsenden
Wirtschaftsfaktor für die heimi-
sche Weinwirtschaft. Bundesweit
würden jährlich rund 50 Millionen
Menschen primär wegen des Wei-
nes in die deutschen Weinregionen
reisen und dort 5,5 Milliarden Eu-
ro ausgeben, so Büscher.

Das Deutsche Weininstitut ver-
leiht aller vier Jahre eine Stele für
die von allen Bürgerinnen und
Bürgern vorher abgestimmte
„Schönste Weinsicht“ für jedes
einzelne Anbaugebiet. Der Wett-
bewerb fand nach 2012 und 2016
nunmehr zum dritten Mal statt und
soll in vier Jahren erneut ausge-
richtet werden. In Sachsen dürfen
sich seit 2012 der Blick auf das
Belvedere bei Schloss Wacker-
barth und seit 2016 der Proschwit-
zer Blick auf Meißen zu den
Schönsten Weinsichten Sachsens
zählen.
Leider zeigte sich der Blick

vom Seußlitzer Schlossweinberg
ausgerechnet am Tag der Aus-
zeichnung etwas wolkenverhan-
gen. Aber ganz sicher lassen sich
in nächster Zeit Tage finden, an
denen der Blick bei Sonnenschein,
über Weinberge, Elbe, Wald und
Wiesen schweift. Sportliche Wein-
liebhaber können die nun drei
Aussichten auf einer Tour entlang
der Elbe genießen.

Weinbauverband Sachsen e.V./

Anja Schmiedgen-Pietsch

Ausblick genießen
Sachsens Schönste Weinsicht 2020 eingeweiht

Einweihung der Stele an Sachsens Schönster Weinsicht 2020
Foto: Foto Kahle

p 11. August 2020, 15 Uhr
Ferienspaß „Kräutermärchen“
Klosterpark Altzella
6/3 Euro, Anmeldung erbeten
p 13. August 2020, 15 Uhr
Ferienspaß „Fechtschule“
Klosterpark Altzella
8 Euro, Anmeldung erbeten
p 17. August 2020, 11 und 13 Uhr
Familienführung „Winnetou, Yakari &
Co.“
ObWinnetou oder Yakari, jeder hat
einen indianischen Kindheitshelden.
Die Familienführung im Karl May
Museum lädt Jung und Alt zu einem
spannenden Rundgang auf den Spu-
ren der Kult-Indianer ein. Gemein-
sam erfahren die Kinder mehr über
Yakaris Volk der Sioux und Winne-
tous Volk der Apachen. Insbesondere
richtet sich die Führung an Eltern
und Großeltern mit Kindern und En-
keln zwischen fünf und zwölf Jahren.
Nach dem Rundgang wird gemein-
sam ein kleines Andenken an den
Besuch gestaltet. Dauer: 75 Minuten;
maximale Teilnehmerzahl: 15 Perso-
nen
Da das Museum montags regulär ge-
schlossen hat, ist ein Besuch der Aus-
stellungen nur im Rahmen der Füh-
rung möglich. Anmeldung bis zum
Freitag vor der Führung möglich un-
ter info@karl-may-museum.de oder

telefonisch unter 0351 8373010.
Erwachsene 11 Euro/Kinder 5 Euro
p 20. August 2020, 15 Uhr
Ferienspaß „Als August der Starke hier
zu Mittag aß“
Klosterpark Altzella
6/3 Euro, Anmeldung erbeten
p 21. August 2020, 10 Uhr
Kreativ- Workshop
Die kleinsten Besucher haben die Ge-
legenheit, Produkte aus Meissener
Porzellan fantasievoll zu bemalen
und ihr ganz eigenes Kunstwerk mit
nach Hause zu nehmen.
Erlebniswelt Meissen
p 25. August 2020, 15 Uhr
Ferienspaß „Wilde Schwäne und Nos-
sener Hexen“
Klosterpark Altzella
6/3 Euro, Anmeldung erbeten
Noch bis Ferienende:
p Schloss Nossen, 10 bis 17 Uhr
Die Gespenstersuche auf Schloss Nos-
sen – Ferienspaß ganz ohne Reservie-
rung und Zeitplan
Im Eintritt enthalten
p Klosterpark Altzella, 10 bis 17 Uhr
Die Kräuterrallye im Klosterpark Alt-
zella – Ferienspaß ganz ohne Reser-
vierung und Zeitplan
Im Eintritt enthalten

Die Landesbühnen Sachsen laden klei-
ne (und auch große) Theaterfreunde

in das Theaterzelt nach Rathen ein.
Gespielt werden:
- DER FROSCH MUSS WEG, Kinder-
operette nach demMärchen „Der
Froschkönig“ von Peter Lund (Buch)
und Winfried Radeke (ab fünf Jahre)
- PETTERSSON UND FINDUS, von
Sven Nordqvist in einer Bearbeitung
von Dagmar Leding (ab sechs Jahre)
- DER GESTIEFELTE KATER, Thomas
Freyer nach den Brüdern Grimm, Ein
Märchenstück für Menschen ab 6
Jahre
Kartenpreise: 16 Euro, 13 Euro (er-
mäßigt), 10 Euro (Kinder und Schü-
ler)
Termine und weitere Informationen
unter: www.landesbuehnen-sach-
sen.de

„Ferienspaß für Königskinder“ so
heißt die Sommerferien-Aktion von
Schlösserland Sachsen.Mädchen
und Jungen entdecken die königli-
chen Geheimnisse in der Schlosskü-
che oder lassen sich zum Ritter und
Steinmetz ausbilden. Zahlreiche
Kreativworkshops, zum Beispiel im
Schloss Moritzburg oder in der Al-
brechtsburg Meissen, geben die
Möglichkeit, selber tätig zu werden.
Termine und weitere Informationen
unter: www.schloesserland-sach-
sen.de

Bei Regenwetter? Einfach mal ins Fe-
rienkino im Filmpalast Meißen &
Filmpalast Capitol Riesa!
11. und 12. August 2020: Rocca ver-
ändert die Welt
18. und 19. August 2020: Checker To-
bi & das Geheimnis unseres Planeten
25. und 26. August 2020: Alfons Zit-

terbacke – Das Chaos ist zurück
Beginn der Vorstellung: jeweils um
9:30 Uhr, 9:45 Uhr und 10:00 Uhr
Anmeldung (da begrenzte Anzahl
von Sitzplätzen) unter: Telefon:
03521 400261 oder 03525 733785
oder E-Mail: meissen@filmpalast-ki-
no.de oder riesa@filmpalast-kino.de
Tickets: 4 Euro pro Person, Gruppen-
preis ab 20 Kindern 3,50 Euro

Familienführung Manufaktur und Al-
brechtsburg
Familien begeben sich auf die Suche
nach dem „Geheimnis des Weißen
Goldes“ in einer Kombiführung auf
der Albrechtsburg und in der Manu-
faktur.
Termine: 11., 12., 18., 19., 25. und
26. August, 14 Uhr
Treffpunkt: Eingang Albrechtsburg
Meissen, Tickets sind bei Eventim er-
hältlich.

Erlebniswelt Meißen
Für Kinder, die die Erlebniswelt Mei-
ßen mit einer Familienkarte besu-
chen, ist eine Meissen-Safari im Preis
enthalten.Mit Malheft, Buntstiften
und einem Safari-Rucksack geht es
auf Entdecker-Tour. Im Anschluss
sind die kleinen Gäste zu gratis Nu-
deln mit Tomatensoße ins Café Meis-
sen eingeladen.

Tipps für die Sommerferien

In Altzella können Kinder die
„Fechtschule“ besuchen.

Foto: Juliane Schikade |

© SBG Sachsen gGmbH | für Fechtschule
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zuständige Behörde:
Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Beigeordneter
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Ort, Tag:
Meißen, den 06.07.2020

Aktenzeichen: 650.043 - Umstufung Telefon: 03522-303 2602

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen

Verfügung Bekanntmachung
Zutreffendes ankreuzen x oder ausfüllen!

1. Straßenbeschreibung

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neugebaute bestehende Straße

wird / wurdewurde
gewidmet aufgestuft abgestuft
zur Bundesstraße zum öffentlichen Feld- und Waldweg

Staatsstraße beschränkt öffentlichen Weg
Kreisstraße Eigentümerweg
Gemeindeverbindungsstraße
Ortsstraße

eingezogen
2.2 Widmungsbeschränkungen: Geh- und Radweg

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Bezeichnung: -

4. Wirksamwerden
Datum

Wirksamwerden der Verfügung: 01.01.2021
Tag der Verkehrsübergabe:
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 01.01.2021
Tag der Sperrung:

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)
Teil der „Bertheltstraße“ (Abschnitt 2), Ortsstraße
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.)
Altnaundorf; VNK 0264033, km 0,193

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.)
Bertheltstraße; NNK 0264032, km 0,303

Gemeinde: Radebeul Landkreis:Meißen

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die

Widmung Widmungsbeschränkungen
Umstufung Einziehung Teileinziehung

Im Zuge der Überprüfung, Berichtigung und Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses hat die Stadt Radebeul festgestellt, dass der
Abschnitt 2 der „Bertheltstraße“ bei der Erstanlegung des Bestandverzeichnisses als Ortsstraße eingetragen wurde. Der Abschnitt 2
der Bertheltstraße zwischen Altnaundorf und Betheltstraße kann jedoch ausschließlich als Geh- und Radweg genutzt werden. Aufgrund
des Ausbauzustandes des Weges kann dieser keinen motorisierten Verkehr aufnehmen. Folglich dient der Weg gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 4
Buchst. b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) einem beschränkt öffentlichen Verkehr
und wird gemäß § 7 SächsStrG seiner Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet.
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden.

bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer)
Landratsamt Meißen, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain (Zimmer 0.35)

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2
VwVfG oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen oder beim
Kreisstraßenbauamt, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain

Widerspruch erhoben werden. Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser durch De-Mail in der Sendevariante
„mit bestätigter sicherer Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu finden. Die Erhebung des Widerspruches
durch einfache E-Mail wahrt daher nicht die Form.

Unterschrift Siegel

Andreas Herr, Dezernent

Bekanntmachungshinweise
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am | abgenommen am
2. Veröffentlichung im Amtsblatt

Nr. | am
3. Bezeichnung des Amtsblattes

Für die Richtigkeit:
Datum, Unterschrift

zuständige Behörde:
Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Beigeordneter
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Ort, Tag:
Meißen, den 06.07.2020

Aktenzeichen: 650.043 - Umstufung Telefon: 03522-303 2602

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen

Verfügung Bekanntmachung
Zutreffendes ankreuzen x oder ausfüllen!

1. Straßenbeschreibung

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neugebaute bestehende Straße

wird / wurdewurde
gewidmet aufgestuft abgestuft
zur Bundesstraße zum öffentlichen Feld- und Waldweg

Staatsstraße beschränkt öffentlichen Weg
Kreisstraße Eigentümerweg
Gemeindeverbindungsstraße
Ortsstraße

eingezogen
2.2 Widmungsbeschränkungen: Geh- und Radweg

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Bezeichnung: -

4. Wirksamwerden
Datum

Wirksamwerden der Verfügung: 01.01.2021
Tag der Verkehrsübergabe:
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 01.01.2021
Tag der Sperrung:

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die

Widmung Widmungsbeschränkungen
Umstufung Einziehung Teileinziehung

Im Zuge der Überprüfung, Berichtigung und Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses hat die Stadt Radebeul festgestellt, dass der
Abschnitt 4 von „Altfriedstein“ bei der Erstanlegung des Bestandsverzeichnisses als Ortsstraße eingetragen wurde. Der Abschnitt 4 von
Altfriedstein zwischen Prof.-Wilhelm-Ring und Altfriedstein kann jedoch ausschließlich als Geh- und Radweg genutzt werden. Aufgrund
des Ausbauzustandes des Weges kann dieser keinen motorisierten Verkehr aufnehmen. Folglich dient der Weg gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 4
Buchst. b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) einem beschränkt öffentlichen Verkehr
und wird gemäß § 7 SächsStrG seiner Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet.
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden.

bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer)
Landratsamt Meißen, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain (Zimmer 0.35)

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2
VwVfG oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen oder beim
Kreisstraßenbauamt, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain

Widerspruch erhoben werden. Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser durch De-Mail in der Sendevariante
„mit bestätigter sicherer Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu finden. Die Erhebung des Widerspruches
durch einfache E-Mail wahrt daher nicht die Form.

Unterschrift Siegel

Andreas Herr, Dezernent

Bekanntmachungshinweise
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am | abgenommen am
2. Veröffentlichung im Amtsblatt

Nr. | am
3. Bezeichnung des Amtsblattes

Für die Richtigkeit:
Datum, Unterschrift

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)
Teil von „Altfriedstein“ (Abschnitt 4), Ortsstraße
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.)
Prof.-Wilhelm-Ring; VNK 0465024, km 0,323

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.)
Altfriedstein; NNK 0465043, km 0,384

Gemeinde: Radebeul Landkreis:Meißen

zuständige Behörde:
Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Beigeordneter
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Ort, Tag:
Meißen, den 06.07.2020

Aktenzeichen: 650.043 - Umstufung Telefon: 03522-303 2602

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen

Verfügung Bekanntmachung
Zutreffendes ankreuzen x oder ausfüllen!

1. Straßenbeschreibung

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neugebaute bestehende Straße

wird / wurdewurde
gewidmet aufgestuft abgestuft
zur Bundesstraße zum öffentlichen Feld- und Waldweg

Staatsstraße beschränkt öffentlichen Weg
Kreisstraße Eigentümerweg
Gemeindeverbindungsstraße
Ortsstraße

eingezogen
2.2 Widmungsbeschränkungen: Gehweg/nur für Fußgänger

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Bezeichnung: -

4. Wirksamwerden
Datum

Wirksamwerden der Verfügung: 01.01.2021
Tag der Verkehrsübergabe:
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 01.01.2021
Tag der Sperrung:

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die

Widmung Widmungsbeschränkungen
Umstufung Einziehung Teileinziehung

Im Zuge der Überprüfung, Berichtigung und Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses hat die Stadt Radebeul festgestellt, dass bei der
Erstanlegung des Bestandsverzeichnisses der Abschnitt 5 des „Bischhofsweges“ als Ortsstraße eingetragen wurde. Der Abschnitt 5 des
„Bischhofsweges“ zwischen Winterkehle und Mittlere Bergstraße kann jedoch ausschließlich als Gehweg genutzt werden. Aufgrund des
Ausbauzustandes des Weges kann dieser keinen motorisierten und nichtmotorisierten Fahrzeugverkehr aufnehmen. Folglich dient der
Weg gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) einem
beschränkt öffentlichen Verkehr und wird gemäß § 7 SächsStrG seiner Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet.
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden.

bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer)
Landratsamt Meißen, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain (Zimmer 0.35)

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2
VwVfG oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen oder beim
Kreisstraßenbauamt, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain

Widerspruch erhoben werden. Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser durch De-Mail in der Sendevariante
„mit bestätigter sicherer Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu finden. Die Erhebung des Widerspruches
durch einfache E-Mail wahrt daher nicht die Form.

Unterschrift Siegel

Andreas Herr, Dezernent

Bekanntmachungshinweise
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am | abgenommen am
2. Veröffentlichung im Amtsblatt

Nr. | am
3. Bezeichnung des Amtsblattes

Für die Richtigkeit:
Datum, Unterschrift

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)
Teil des „Bischofsweges“ (Abschnitt 5), Ortsstraße
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.)
Winterkehle; VNK 0265050, km 0,554

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.)
Mittlere Bergstraße; NNK 0265055, km 0,658

Gemeinde: Radebeul Landkreis:Meißen
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zuständige Behörde:
Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Beigeordneter
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Ort, Tag:
Meißen, den 06.07.2020

Aktenzeichen: 650.043 - Umstufung Telefon: 03522-303 2602

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen

Verfügung Bekanntmachung

Zutreffendes ankreuzen x oder ausfüllen!

1. Straßenbeschreibung

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neugebaute bestehende Straße

wird / wurdewurde
gewidmet aufgestuft abgestuft
zur Bundesstraße zum öffentlichen Feld- undWaldweg

Staatsstraße beschränkt öffentlichenWeg
Kreisstraße Eigentümerweg
Gemeindeverbindungsstraße
Ortsstraße

eingezogen
2.2 Widmungsbeschränkungen: Geh- und Radweg

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Bezeichnung: -

4. Wirksamwerden
Datum

Wirksamwerden der Verfügung: 01.01.2021
Tag der Verkehrsübergabe:
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 01.01.2021
Tag der Sperrung:

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)
„Kroatengrund“ (Abschnitt 1), Ortsstraße
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.)
Kottenleite; VNK 0365019, km 0,000

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.)
Knollenweg; NNK 0365024, km 0,392

Gemeinde: Radebeul Landkreis:Meißen

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die

Widmung Widmungsbeschränkungen
Umstufung Einziehung Teileinziehung

Im Zuge der Überprüfung, Berichtigung und Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses hat die Stadt Radebeul festgestellt, dass der
Kroatengrund (Abschnitt 1) bei der Erstanlegung des Bestandsverzeichnisses als Ortsstraße eingetragen wurde. Der Abschnitt 1 des Kro-
atengrundes zwischen Kottenleite und Knollenweg kann jedoch ausschließlich als Geh- und Radweg genutzt werden. Folglich dient der
Weg gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) einem
beschränkt öffentlichen Verkehr und wird gemäß § 7 SächsStrG seiner Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet.
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden.

bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer)
Landratsamt Meißen, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain (Zimmer 0.35)

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2
VwVfG oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen oder beim
Kreisstraßenbauamt, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain

Widerspruch erhoben werden. Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser durch De-Mail in der Sendevariante
„mit bestätigter sicherer Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu finden. Die Erhebung des Widerspruches
durch einfache E-Mail wahrt daher nicht die Form.

Unterschrift Siegel

Andreas Herr, Dezernent

Bekanntmachungshinweise
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am | abgenommen am
2. Veröffentlichung im Amtsblatt

Nr. | am
3. Bezeichnung des Amtsblattes

Für die Richtigkeit:
Datum, Unterschrift

zuständige Behörde:
Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Beigeordneter
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Ort, Tag:
Meißen, den 06.07.2020

Aktenzeichen: 650.043 - Umstufung Telefon: 03522-303 2602

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen

Verfügung Bekanntmachung
Zutreffendes ankreuzen x oder ausfüllen!

1. Straßenbeschreibung

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neugebaute bestehende Straße

wird / wurdewurde
gewidmet aufgestuft abgestuft
zur Bundesstraße zum öffentlichen Feld- undWaldweg

Staatsstraße beschränkt öffentlichenWeg
Kreisstraße Eigentümerweg
Gemeindeverbindungsstraße
Ortsstraße

eingezogen
2.2 Widmungsbeschränkungen: Wanderweg/nur für Fußgänger

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Bezeichnung: -

4. Wirksamwerden
Datum

Wirksamwerden der Verfügung: 01.01.2021
Tag der Verkehrsübergabe:
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 01.01.2021
Tag der Sperrung:

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die

Widmung Widmungsbeschränkungen
Umstufung Einziehung Teileinziehung

Im Zuge der Überprüfung, Berichtigung und Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses hat die Stadt Radebeul festgestellt, dass bei der Erst-
anlegung des Bestandsverzeichnisses eine Teilstrecke der „Burgstraße“ (Teil des Abschnitts 2 zwischen Burgstraße 13 und „AmWasserturm“)
als Ortsstraße eingetragen wurde. Dieser Teil des Abschnitts 2 der Burgstraße kann jedoch aufgrund des Ausbauzustandes, derWegbreite und
Steigung keinen motorisierten und nichtmotorisierten Fahrzeugverkehr aufnehmen und ausschließlich als Wanderwr eg genutzt werden. Folg-
lich dient derWeg gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG)
einem beschränkt öffentlichenVerkehr und wird gemäß § 7 SächsStrG seiner Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet.
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden.

bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer)
Landratsamt Meißen, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain (Zimmer 0.35)

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2
VwVfG oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen oder beim
Kreisstraßenbauamt, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain

Widerspruch erhoben werden. Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser durch De-Mail in der Sendevariante
„mit bestätigter sicherer Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu finden. Die Erhebung des Widerspruches
durch einfache E-Mail wahrt daher nicht die Form.

Unterschrift Siegel

Andreas Herr, Dezernent

Bekanntmachungshinweise
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am | abgenommen am
2. Veröffentlichung im Amtsblatt

Nr. | am
3. Bezeichnung des Amtsblattes

Für die Richtigkeit:
Datum, Unterschrift

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)
Teil der „Burgstraße“ (Teil des Abschnitts 2), Ortsstraße
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.)
Burgstraße 13; VNK 4563093 (neu), km 0,188

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.)
AmWasserturm; NNK 4763092 (neu), ehem. NNK 0465033, km 0,464

Gemeinde: Radebeul Landkreis:Meißen

zuständige Behörde:
Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Beigeordneter
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Ort, Tag:
Meißen, den 06.07.2020

Aktenzeichen: 650.043 - Umstufung Telefon: 03522-303 2602

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen

Verfügung Bekanntmachung
Zutreffendes ankreuzen x oder ausfüllen!

1. Straßenbeschreibung

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neugebaute bestehende Straße

wird / wurdewurde
gewidmet aufgestuft abgestuft
zur Bundesstraße zum öffentlichen Feld- undWaldweg

Staatsstraße beschränkt öffentlichenWeg
Kreisstraße Eigentümerweg
Gemeindeverbindungsstraße
Ortsstraße

eingezogen
2.2 Widmungsbeschränkungen: Geh- und Radweg

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Bezeichnung: -

4. Wirksamwerden
Datum

Wirksamwerden der Verfügung: 01.01.2021
Tag der Verkehrsübergabe:
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 01.01.2021
Tag der Sperrung:

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die

Widmung Widmungsbeschränkungen
Umstufung Einziehung Teileinziehung

Im Zuge der Überprüfung, Berichtigung und Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses hat die Stadt Radebeul festgestellt, dass die Löß-
nitzgrundstraße (Abschnitt 12) bei der Erstanlegung des Bestandsverzeichnisses als Ortsstraße eingetragen wurde. Die „Lößnitzgrund-
straße ist derzeit in ihrer Gesamtlänge als Ortsstraße gewidmet. Der Abschnitt 12 der Lößnitzgrundstraße zwischen Lößnitzgrundstraße
in Höhe Haus Nr. 44 und Weg Nr. 21 kann jedoch ausschließlich als Geh- und Radweg genutzt werden. Aufgrund des Ausbauzustandes
kann dieser Weg keinen motorisierten Fahrzeugverkehr aufnehmen und ist nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbar. Folglich dient der
Weg gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) einem
beschränkt öffentlichen Verkehr und wird gemäß § 7 SächsStrG seiner Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet.
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden.

bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer)
Landratsamt Meißen, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain (Zimmer 0.35)

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2
VwVfG oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen oder beim
Kreisstraßenbauamt, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain

Widerspruch erhoben werden. Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser durch De-Mail in der Sendevariante
„mit bestätigter sicherer Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu finden. Die Erhebung des Widerspruches
durch einfache E-Mail wahrt daher nicht die Form.

Unterschrift Siegel

Andreas Herr, Dezernent

Bekanntmachungshinweise
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am | abgenommen am
2. Veröffentlichung im Amtsblatt

Nr. | am
3. Bezeichnung des Amtsblattes

Für die Richtigkeit:
Datum, Unterschrift

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)
„Lößnitzgrundstraße“ (Abschnitt 12), Ortsstraße
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.)
Lößnitzgrundstraße in Höhe Haus Nr. 44
VNK 0565037, km 1,089

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.)
Weg Nr. 21; NNK 0665015, km 1,139

Gemeinde: Radebeul Landkreis:Meißen
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zuständige Behörde:
Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Beigeordneter
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Ort, Tag:
Meißen, den 06.07.2020

Aktenzeichen: 650.043 - Umstufung Telefon: 03522-303 2602

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen

Verfügung Bekanntmachung

Zutreffendes ankreuzen x oder ausfüllen!

1. Straßenbeschreibung

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neugebaute bestehende Straße

wird / wurdewurde
gewidmet aufgestuft abgestuft
zur Bundesstraße zum öffentlichen Feld- undWaldweg

Staatsstraße beschränkt öffentlichenWeg
Kreisstraße Eigentümerweg
Gemeindeverbindungsstraße
Ortsstraße

eingezogen
2.2 Widmungsbeschränkungen: Geh- und Radweg

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Bezeichnung: -

4. Wirksamwerden
Datum

Wirksamwerden der Verfügung: 01.01.2021
Tag der Verkehrsübergabe:
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 01.01.2021
Tag der Sperrung:

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)
„Weg Nr. 33“, Ortsstraße
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.)
Gartenstraße; VNK 0763074, km 0,000

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.)
Mittelstraße; NNK 0763075, km 0,071

Gemeinde: Radebeul Landkreis:Meißen

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die

Widmung Widmungsbeschränkungen
Umstufung Einziehung Teileinziehung

Im Zuge der Überprüfung, Berichtigung und Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses hat die Stadt Radebeul festgestellt, dass der
Weg Nr. 33 durchWidmungsverfügung im Dezember 2013 in das Bestandsverzeichnis als Ortsstraße eingetragen wurde. DerWeg Nr. 33
zwischen Gartenstraße und Mittelstraße kann jedoch ausschließlich als Geh- und Radweg genutzt werden. Folglich dient derWeg gemäß
§ 3 Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) einem beschränkt
öffentlichen Verkehr und wird gemäß § 7 SächsStrG seiner Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet.
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden.

bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer)
Landratsamt Meißen, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain (Zimmer 0.35)

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2
VwVfG oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen oder beim
Kreisstraßenbauamt, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain

Widerspruch erhoben werden. Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser durch De-Mail in der Sendevariante
„mit bestätigter sicherer Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu finden. Die Erhebung des Widerspruches
durch einfache E-Mail wahrt daher nicht die Form.

Unterschrift Siegel

Andreas Herr, Dezernent

Bekanntmachungshinweise
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am | abgenommen am
2. Veröffentlichung im Amtsblatt

Nr. | am
3. Bezeichnung des Amtsblattes

Für die Richtigkeit:
Datum, Unterschrift

zuständige Behörde:
Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Beigeordneter
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Ort, Tag:
Meißen, den 06.07.2020

Aktenzeichen: 650.043 - Umstufung Telefon: 03522-303 2602

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen

Verfügung Bekanntmachung
Zutreffendes ankreuzen x oder ausfüllen!

1. Straßenbeschreibung

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neugebaute bestehende Straße

wird / wurdewurde
gewidmet aufgestuft abgestuft
zur Bundesstraße zum öffentlichen Feld- undWaldweg

Staatsstraße beschränkt öffentlichenWeg
Kreisstraße Eigentümerweg
Gemeindeverbindungsstraße
Ortsstraße

eingezogen
2.2 Widmungsbeschränkungen: Wanderweg/nur für Fußgänger

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Bezeichnung: -

4. Wirksamwerden
Datum

Wirksamwerden der Verfügung: 01.01.2021
Tag der Verkehrsübergabe:
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 01.01.2021
Tag der Sperrung:

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die

Widmung Widmungsbeschränkungen
Umstufung Einziehung Teileinziehung

Im Zuge der Überprüfung, Berichtigung und Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses hat die Stadt Radebeul festgestellt, dass die
Spitzhaustreppe bei der Erstanlegung des Bestandsverzeichnisses als Ortsstraße eingetragen wurde. Die Spitzhaustreppe zwischen Hof-
lößnitzstraße und Spitzhausstraße kann jedoch ausschließlich alsWanderweg genutzt werden. Folglich dient derWeg gemäß § 3 Absatz
1 Nr. 4 Buchst. b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) einem beschränkt öffentlichen
Verkehr und wird gemäß § 7 SächsStrG seiner Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet.
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden.

bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer)
Landratsamt Meißen, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain (Zimmer 0.35)

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2
VwVfG oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen oder beim
Kreisstraßenbauamt, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain

Widerspruch erhoben werden. Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser durch De-Mail in der Sendevariante
„mit bestätigter sicherer Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu finden. Die Erhebung des Widerspruches
durch einfache E-Mail wahrt daher nicht die Form.

Unterschrift Siegel

Andreas Herr, Dezernent

Bekanntmachungshinweise
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am | abgenommen am
2. Veröffentlichung im Amtsblatt

Nr. | am
3. Bezeichnung des Amtsblattes

Für die Richtigkeit:
Datum, Unterschrift

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)
„Spitzhaustreppe“, Ortsstraße
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.)
Hoflößnitzstraße; VNK 0664090, km 0,000

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.)
Spitzhausstraße; NNK 0665029, km 0,273

Gemeinde: Radebeul Landkreis:Meißen

zuständige Behörde:
Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Beigeordneter
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Ort, Tag:
Meißen, den 06.07.2020

Aktenzeichen: 650.043 - Umstufung Telefon: 03522-303 2602

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen

Verfügung Bekanntmachung
Zutreffendes ankreuzen x oder ausfüllen!

1. Straßenbeschreibung

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neugebaute bestehende Straße

wird / wurdewurde
gewidmet aufgestuft abgestuft
zur Bundesstraße zum öffentlichen Feld- undWaldweg

Staatsstraße beschränkt öffentlichenWeg
Kreisstraße Eigentümerweg
Gemeindeverbindungsstraße
Ortsstraße

eingezogen
2.2 Widmungsbeschränkungen: Gehweg/nur für Fußgänger

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Bezeichnung: -

4. Wirksamwerden
Datum

Wirksamwerden der Verfügung: 01.01.2021
Tag der Verkehrsübergabe:
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 01.01.2021
Tag der Sperrung:

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die

Widmung Widmungsbeschränkungen
Umstufung Einziehung Teileinziehung

Im Zuge der Überprüfung, Berichtigung und Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses hat die Stadt Radebeul festgestellt, dass der
Zechsteinweg bei der Erstanlegung des Bestandsverzeichnisses als Ortsstraße eingetragen und gewidmet wurde. Der Zechsteinweg
zwischen Barkengasse und Langenbergweg kann jedoch ausschließlich als Fußweg genutzt werden. Folglich dient der Weg gemäß
§ 3 Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) einem beschränkt
öffentlichen Verkehr und wird gemäß § 7 SächsStrG seiner Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet.
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden.

bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer)
Landratsamt Meißen, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain (Zimmer 0.35)

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2
VwVfG oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen oder beim
Kreisstraßenbauamt, Remonteplatz 8, 01558 Großenhain

Widerspruch erhoben werden. Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser durch De-Mail in der Sendevariante
„mit bestätigter sicherer Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu finden. Die Erhebung des Widerspruches
durch einfache E-Mail wahrt daher nicht die Form.

Unterschrift Siegel

Andreas Herr, Dezernent

Bekanntmachungshinweise
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel

ausgehängt am | abgenommen am
2. Veröffentlichung im Amtsblatt

Nr. | am
3. Bezeichnung des Amtsblattes

Für die Richtigkeit:
Datum, Unterschrift

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau)
„Zechsteinweg“, Ortsstraße
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.)
Barkengasse; VNK 0266030, km 0,000

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.)
Langenbergweg; NNK 0266027, km 0,374

Gemeinde: Radebeul Landkreis:Meißen
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Im Gesundheitsamt des Landratsamtes Meißen ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle unbefristet zu besetzen:

Arzt medizinische Begutachtung/Beratung/Tbc
(m/w/d)

Wir bieten eine tarifgerechte Bezahlung bis zur Entgeltgruppe E 15
zuzüglich Jahressonderzahlung sowie Ärztezulage.

Die ausführliche Ausschreibung finden Sie in unserem
Karriereportal unter http://www.kreis-meissen.org/9158.html.

Ihre Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte bis zum 10. September 2020
über unser Karriereportal oder über hpa.bewerbungen@kreis-meissen.de ein.

Im Landratsamt Meißen ist zum 1. August 2021 folgende Stelle unbefristet
zu besetzen:

Amtsleiter Kreisstraßenbauamt (m/w/d)

Das Amt mit derzeit ca. 95 Bediensteten umfasst die Bereiche Planung und Bau,
Betrieb und Verkehr einschl. 3 Straßenmeistereien sowie die fachtechnische

Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden.

Wir bieten Ihnen eine tarifgerechte Bezahlung nach Entgeltgruppe 13.

Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie über unser Karriereportal
http://www.kreis-meissen.org/9158.html, über das Sie Ihre Bewerbungsunterlagen

bitte bis zum 24. August 2020 einreichen.

für außerunterrichtliche Betreuungsangebote an den Förderschulen in Träger-
schaft des Landkreises Meißen ab 1. September 2020

Entsprechend § 4 der Satzung des Landkreises Meißen über die Erhebung von Eltern-
beiträgen für außerunterrichtliche Betreuungsangebote an den Förderschulen in Trä-
gerschaft des Landkreises Meißen werden im Sinne von § 9 SächsFöSchülBetrVO lt.
den ermittelten durchschnittlichen Betriebskosten (Personal- u. Sachkosten) aller Trä-
ger von Betreuungsangeboten 2019 die Elternbeiträge ab dem 1. September 2020
festgesetzt:

Festsetzung der Elternbeiträge

Betreuungszeit bis zu 5 Stunden Betreuungszeit bis zu 6 Stunden
Familie Alleinerziehende Familie Alleinerziehende

1. Kind 73,90 70,15 83,13 78,63
2. Kind 60,57 56,40 67,13 62,13

ab 3. Kind - - - -

Hinweis zur Zustellung von Fahraus-
weisen im Bereitstellungsverfahren

der Schülerbeförderung im Landkreis
Meißen für das Schuljahr 2020/2021 –
Zustellprobleme bei fehlenden oder

ungenügend beschrifteten Hausbrief-
kästen

Im Bereitstellungsverfahren erfolgt auch
im Schuljahr 2020/21 der Versand der
elektronischen Fahrausweise (Chipkarten)
von den Verkehrsunternehmen direkt an
die Wohnanschrift der Schüler. Eine Aus-
gabe der Fahrausweise an den jeweiligen
Schulen findet nicht mehr statt.

Der bereits laufende Versand der Fahr-
ausweise führte zu einigen Rücksendun-
gen wegen Unzustellbarkeit. Gründe sind
fehlende oder nicht bzw. mangelhaft be-
schriftete Briefkästen.

Bitte beachten Sie, dass der Versand un-
mittelbar an die Schülerin oder den Schü-
ler erfolgt. Bei abweichendem Familien-
namen des Kindes muss dessen Name
am Briefkasten stehen!

Nicht zustellbare Fahrausweise werden
von den Beförderungsunternehmen dem
Landratsamt übergeben und können hier
in der Zeit vom

24. bis 28. August 2020

beim Landratsamt Meißen,
Dienstsitz: Remonteplatz 8
in 01558 Großenhain,
Amt für Forst und Kreisentwicklung –
Schülerbeförderung,

während der Sprechzeiten abgeholt wer-
den.

Sprechzeiten sind:
Montag: 7.30 bis 12.00 Uhr
Dienstag: 7.30 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 7.30 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag: 7.30 bis 12.00 Uhr

Amt für Forst und Kreisentwicklung
Bereich Schülerbeförderung

Bekanntmachung des Amtes für Forst
und Kreisentwicklung

SCHAU REIN! – Woche der offenen Un-
ternehmen ist eine sachsenweite Initiati-
ve, die allen Schülern ab der 7. Klasse
vom 8. bis 13. März 2021 erneut die
Möglichkeit gibt, sich frühzeitig über
mögliche Ausbildungs- und Studienange-
bote sowie über berufliche Perspektiven
in unserer Region zu informieren. Sie ler-
nen Betriebe kennen, bekommen Einbli-
cke in den Arbeitsalltag, erfahren, welche
Anforderungen und Erwartungen die Un-
ternehmen haben und können so entde-
cken, ob der Wunschberuf den eigenen
Stärken und Interessen entspricht.

Für die Unternehmen bietet sich die Mög-
lichkeit, mit ihren zukünftigen Praktikan-
ten, Auszubildenden und Fachkräften in
den direkten Austausch zu treten.

DREI gute Gründe für die Teilnahme Ihres
Unternehmens:
- Knüpfen Sie persönliche Kontakte zu

Ihren potentiellen Bewerbern und
Azubis

- Präsentieren Sie Ihr Engagement in Sa-
chen Berufsorientierung in der Öffent-
lichkeit

- Treffen Sie Schüler, die gezielt und aus
Interesse Ihr Unternehmen besuchen.

DREI Schritte zum Ziel:
- Abstimmung zur Durchführung im
Unternehmen

- Registrierung unter www.schau-rein-
sachsen.de

- Einstellen der Angebote auf der Platt-
form ab September 2020

Mit der Teilnahmemöglichkeit der Eltern
und zusätzlichen Aktionen bzw. High-
lights wird SCHAU REIN! noch attraktiver
gestaltet. Alle Netzwerkpartner im Land-
kreis Meißen unterstützen diese Berufs-
orientierungsinitiative.

Im Landkreis Meißen werden gemeinsam
mit den Stadt- und Gemeindeverwaltun-
gen folgende SCHAU REIN!-Tage organi-
siert:

8. März – Lommatzsch, Riesa
9. März – Ebersbach, Großenhain,

Gröditz
10. März – Klipphausen, Meißen, Nossen
11. März – Radeburg;

BiT Coswig/Radebeul

Bei Interesse oder Fragen steht Ihnen
Torsten Zichner von der Wirtschaftsförde-
rung Region Meißen GmbH gern als An-
sprechpartner zur Verfügung (Telefon:
03521 4760811, E-Mail: torsten.zich-
ner@wrm-gmbh.de).

Wir freuen uns auf vielfältige Angebote
der Unternehmen und eine rege Teilnah-
me der Schülerinnen und Schüler mit ih-
ren Eltern.

SCHAU REIN! –
Woche der offenen Unternehmen in Sachsen 2021

I. Jahresabschluss 2019

Die Verbandsversammlung des Abwas-
serzweckverbandes Gemeinschaftsklär-
anlage Meißen hat in ihrer Sitzung am
29. Juni 2020 den Beschluss über die
Feststellung des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2019 mit folgendem Wort-
laut gefasst:

Die Verbandsversammlung stellt den Jah-
resabschluss des Abwasserzweckverban-
des Gemeinschaftskläranlage Meißen
zum 31. Dezember 2019, einschließlich
Anhang und Rechenschaftsbericht, nach
Durchführung der örtlichen Prüfung
durch die NS + P Dr. Neumann und Part-
ner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, wie folgt fest:

1. Ergebnisrechnung
Ordentliche Erträge 1.906.934,44 EUR
Ordentliche Aufwendungen

2.051.262,57 EUR
Ordentliches Ergebnis -144.328,13 EUR
Außerordentliche Erträge 1,00 EUR
Außerordentliche Aufwendungen

2,00 EUR
Sonderergebnis -1,00 EUR
Gesamtergebnis -144.329,13 EUR
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjah-
ren 0,00 EUR
Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem
Basiskapital 0,00 EUR

Verbleibendes Gesamtergebnis
-144.329,13 EUR

Gemäß § 25 Abs. 1 i. V. m. § 48 Abs. 5
SächsKomHVO wird der Fehlbetrag des
Gesamtergebnisses in Höhe von
144.329,13 EUR mit der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnis-
ses verrechnet.

2. Finanzrechnung
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 849.113,72 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä-
tigkeit 0,00 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

849.113,72 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstä-
tigkeit -873.100,67 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes im
Haushaltsjahr -23.986,95 EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vor-
gängen 0,00 EUR
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmit-
teln -23.986,95 EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungs-
mitteln im Haushaltsjahr -23.986,95 EUR
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn
des Haushaltsjahres 51.282,11 EUR
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres 27.295,16 EUR

3. Vermögensrechnung
Bilanzsumme 65.929.234,04 EUR

davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen

65.901.191,87 EUR
- das Umlaufvermögen 27.295,17 EUR
- Aktive Rechnungsabgrenzungs-
posten 747,00 EUR

- nicht durch Kapitalposition ge-
deckten Fehlbetrag 0,00 EUR

davon entfallen auf der Passivseite auf
- die Kapitalposition

3.629.907,18 EUR
- die Sonderposten

26.873.211,99 EUR
- die Rückstellungen 7.140,00 EUR
- die Verbindlichkeiten

35.418.974,87 EUR
- Passive Rechnungsabgrenzungs-
posten 0,00 EUR

II. Öffentliche Auslegung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember
2019 mit Anhang und Rechenschaftsbe-
richt liegt in der Geschäftsstelle des Ab-
wasserzweckverbandes Gemeinschafts-
kläranlage Meißen, Elbtalstraße 11,
01665 Diera-Zehren, während der übli-
chen Dienstzeit zur Einsichtnahme öffent-
lich aus.

Diera-Zehren, 15. Juli 2020

Siegfried Zenker
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung über
die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Obe-
res Elbtal (ZAOE) hat erreicht, dass die für
die Verpackungsentsorgung verantwortli-
chen Systembetreiber, das sogenannte
Duale System, der flächendeckenden Ein-
führung der Gelben Tonnen im Verbands-
gebiet unter Beibehaltung des jetzigen
14-täglichen Leerungsrhythmus zustim-
men.
„Jeder kennt die Probleme: Ein Sack ist
kaputtgegangen und die Verpackungen
lagen überall herum oder Gehwege und
Straßen wurden verschandelt, weil der
Wind die Säcke weggeweht hatte“, sagt

Raimund Otteni, Geschäftsführer des
ZAOE. Ab dem kommenden Jahr werden
die Verpackungsabfälle aus Kunststoff,
Metall und Verbunde (zum Beispiel Ge-
tränke- und Milchkartons) dann in der
Gelben Tonne gesammelt. „Die Verbrau-
cher bezahlen die Entsorgung der Verpa-
ckungen bereits mit dem Kauf eines Pro-
duktes. Die Hersteller führen dafür einen
Betrag an das Duale System ab“, erklärt
Otteni.
Die neuen Tonnen werden von dem be-
auftragten Entsorgungsunternehmen,
welches der jeweils für einen Landkreis

zuständige Systembetreiber derzeit per
Ausschreibung noch sucht, bereitgestellt.
Er legt dann auch fest, welche Behälter-
größe jedes Grundstück erhält. Vorgese-
hen sind in erster Linie 240 Liter und
1.100 Liter-Behälter. Der ZAOE hofft, dass
im September diesbezüglich Klarheit
herrscht.
Der Verband informiert zeitnah über den
weiteren Werdegang.
Geschäftsstelle des ZAOE
Telefon: 0351 4040450
E-Mail: info@zaoe.de
Web: www.zaoe.de

Ab 2021 gibt es die Gelbe Tonne

Abwasserzweckverband
Gemeinschaftskläranlage Meißen
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Aufgrund des § 3 Abs. 1 der Landkreis-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsLKrO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl.
S. 99), die durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) ge-
ändert worden ist, in Verbindung mit § 2
Abs. 1 des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SächsKAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2
Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April
2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert wor-
den ist, hat der Kreistag des Landkreises
Meißen am 2. Juli 2020 nachstehende
Gebührensatzung beschlossen.

Artikel 1
Änderungen

Die Gebührensatzung für die Musikschule
des Landkreises Meißen vom 12.12.2019
(veröffentlicht in der Sächsischen Zeitung
am 8. Januar 2020) wird wie folgt geän-
dert:
1. § 3 Abs. 1 wird neu gefasst:
Die Aufnahmegebühr entsteht mit der
Anmeldung oder Unterrichtsaufnahme
des Musikschülers. Die Gebühren für den
Unterricht und die Gebühr für die Teilnah-
me am Projekt „Jedem Kind ein Instru-
ment“ entstehen mit der Aufnahme des
Unterrichts des Musikschülers in den im
Gebührenbescheid ausgewiesenen Zeit-
räumen. Die Leihgebühr für die Überlas-

sung von Musikinstrumenten entsteht
mit der Bereitstellung des Instruments in
den im Gebührenbescheid ausgewiese-
nen Zeiträumen. Die Abmeldegebühr ent-
steht bei Beendigung des Unterrichtsver-
hältnisses durch eine vom Schüler verur-
sachte nicht fristgemäße Abmeldung.

2. § 3 Abs. 3 wird neu gefasst:
Die Unterrichts- und Leihgebühren sowie
die Gebühr für die Teilnahme am Projekt
„Jedem Kind ein Instrument“ sind zu den
in dem Gebührenbescheid angegebenen
Zahlungsterminen (max. 3 innerhalb des
jeweiligen Unterrichtsjahres) zu zahlen.
Bei Aufnahme im laufenden Unterrichts-
jahr verringert sich die Höhe der Gebüh-
ren in Abhängigkeit vom Aufnahmeter-
min anteilig.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit Wirkung am 1.
August 2020 in Kraft.

Meißen, 3. Juli 2020

Arndt Steinbach
Landrat

Hinweis:
Nach § 3 Abs. 5 und 6 SächsLKrO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-

fahrens- und Formvorschriften zustande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Landrat dem Beschluss nach § 48
Abs. 2 SächsLKrO wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber dem
Landkreis unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder
4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwen-
den, wenn bei der Bekanntmachung der
Satzung auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und die
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

1. Änderungssatzung der Gebührensatzung für
die Musikschule des Landkreises Meißen

über die bis zum 30. Juni 2020 abgeschlossenen Investitionen der ELBLANDKLINI-
KEN aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ getrennt nach Förderung

durch die Bundesregierung und den Freistaat Sachsen:

Information

Umbau der bestehenden Interdisziplinäre Notaufnahme (INA), einschließlich Entste-
hung neuer Eingriffs- und Behandlungsräume am, ELBLANDKLINIKUM Meißen
Anschaffung eines Echokardiografiegeräts für das ELBLANDKLINIKUM Radebeul
Anschaffung von Narkosegeräten, inklusive der Überwachungseinheiten, für das ELB-
LANDKLINIKUM Riesa
Anschaffung eines Narkosegerätes, inklusive der Überwachungseinheit, für das ELB-
LANDKLINIKUM Riesa 2018
Anschaffung eines Ultraschallgerätes am ELBLANDKLINIKUM Riesa
Anschaffung eines Narkosegerät am ELBLANDKLINIKUM Radebeul
Umbau des Zentrums für minimalinvasive Chirurgie im ELBLANDKLINIKUM Meißen

Anschaffung eines mobilen Röntgengerätes als Ersatz für das Altgerät für das ELB-
LANDKLINIKUM Meißen
Anschaffung von Infusionstechnik für das ELBLANDKLINIKUM Meißen
Anschaffung eines mobilen Röntgengerätes für das ELBLANDKLINIKUM Radebeul
Erneuerung der Infusionstechnik I T S / IMC für das ELBLANDKLINIKUM Riesa
Anschaffung eines Hämofiltrationsgeräts für das ELBLANDKLINIKUM Riesa
Anschaffung eines Beatmungsgeräts für die intensivmedizinische Station des ELB-
LANDKLINIKUMS Riesa
Anschaffung von Raumdesinfektoren (Wasserstoffperoxid-Vernebler) am ELBLAND-
KLINIKUM Meißen
Patientendatenmanagementsystem für das ELBLANDKLINIKUM Meißen
Patientendatenmanagementsystem für das ELBLANDKLINIKUM Radebeul
Patientendatenmanagementsystem für das ELBLANDKLINIKUM Riesa
Anschaffung von Krankenhausbetten für das ELBLANDKLINIKUM Meißen
Anschaffung Krankenhausbetten für das ELBLANDKLINIKUM Radebeul
Anschaffung Krankenhausbetten für das ELBLANDKLINIKUM Riesa

nach § 17 der Durchführungsverord-
nung zum Sächsischen Vermessungs-
und Katastergesetz (SächsVerm-

KatGDVO)

Stadt Großenhain
Gemarkung Großenhain
Flurstücke: 562/10, 710/6, 976/1, 979/10,
995, 995/10, 996, 996/a, 996/b, 997/a,
997/3, 998, 999/e, 999/f, 999/g, 999/3,
999/4, 999/7, 999/11, 999/16, 999/22,
999/25, 999/26, 999/28, 1166/3, 1168/7,
1188/2, 1188/10, 1189, 1190

Gemarkung Zschieschen
Flurstücke: 46, 46/a, 46/b, 52/b, 52/n,
52/o, 52/11, 52/12, 79/2, 83/b, 83/3, 83/4,
99/1, 99/2, 100/a, 100/c, 100/d, 100/e,
100/f, 100/g, 100/h, 138/1, 138/2, 139/a,
139/1, 139/2, 146/3, 146/8, 146/9,
146/11, 146/12, 147/3, 148/1, 148/4, 152,
153/3, 153/4, 153/5, 154/1, 156, 159/1,
159/3, 160/4, 202, 203, 209, 210/a,
210/2, 211, 212/4, 212/6, 212/7, 213/1,
214/a, 214/b, 215, 223/9, 223/10, 304,
305

Gemarkung Zschauitz
Flurstücke: 163, 164/2, 165/1, 166/3,
171/5, 171/6, 172/4, 173/4, 174/5, 175/2,
177

Gemeinde Priestewitz
Gemarkung Priestewitz

Flurstücke: 150/8, 152/1, 152/2, 154/a,
158/10, 159/7, 160/8, 163/20, 391

An oben genannten Flurstücken wurden
Flurstücksgrenzen durch Katastervermes-
sung bestimmt. Allen betroffenen Eigen-
tümern und Erbbauberechtigten werden
die Ergebnisse der Grenzbestimmung und
Abmarkung durch Offenlegung bekannt
gegeben. Die Ermächtigung zur Bekannt-
gabe von Verwaltungsakten auf diesem
Wege ergibt sich aus § 17 der Verord-
nung des Sächsischen Staatsministeriums
des Innern zur Durchführung des Sächsi-
schen Vermessungs- und Katastergeset-
zes (Durchführungsverordnung zum
Sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli
2011. Die Ergebnisse der Grenzbestim-
mung liegen ab dem 10. August 2020 bis
einschließlich 9. September 2020 in mei-
nen Geschäftsräumen Walter-Köhn-Stra-
ße 1 d, 04356 Leipzig zu folgenden Zei-
ten zur Einsichtnahme bereit: Montag bis
Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16
Uhr (Wir bitten möglichst vorab um tele-
fonische Terminabstimmung). Gemäß §
17 SächsVermKatGDVO gelten die Ergeb-
nisse der Grenzbestimmung ab dem 18.
September 2020 als bekannt gegeben.
Rechtsgrundlagen: Gesetz über das amtli-
che Vermessungswesen und das Liegen-
schaftskataster im Freistaat Sachsen
(Sächsisches Vermessungs- und Kataster-

gesetz – SächsVermKatG) vom 29. Januar
2008 (SächsGVBl. S. 138, 148) das zuletzt
durch das Gesetz vom 24. Mai 2019
(SächsGVBl. S. 431) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung und der
Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
terium des Innern zur Durchführung des
Sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetzes (Durchführungsverordnung zum
Sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli
2011 (SächsGVBL. S. 271), die zuletzt
durch Artikel 2 der Verordnung vom 29.
Juni 2019 (SächsGVBI.S.551) geändert
worden ist.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die offen
gelegten Ergebnisse der Grenzbestim-
mung und Abmarkung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist bei dem öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieur Hans-Peter Keller, Walter-
Köhn-Straße 1 d, 04356 Leipzig, schrift-
lich oder zur Niederschrift zu erheben.
Die Frist wird auch durch Einlegung des
Widerspruchs beim Staatsbetrieb Geoba-
sisinformation und Vermessung Sachsen,
Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, gewahrt.

gez. Dipl.-Ing. Hans-Peter Keller
Öffentlich bestellter Vermessungsinge-
nieur
Walter-Köhn-Straße 1 d, 04356 Leipzig,
Tel. 0341.525 579-0

Offenlegung von Ergebnissen
einer Grenzbestimmung und Abmarkung

Mit längeren Wartezeiten ist zu rech-
nen

Vom 7. bis 18. August 2020 finden im
Schalterbereich in der Kfz-Zulassungsstel-
le am Standort Meißen Renovierungsar-
beiten statt. Zulassungsvorgänge werden
in dieser Zeit ausschließlich im Backoffice,
also in den hierfür zur Verfügung stehen-
den Büros, bearbeitet.

Der Zugang zum Atrium des Landratsam-
tes (Wartebereich) ist in der Zeit möglich,
nicht jedoch der Zutritt in den Schalterbe-
reich der Kfz-Zulassung. Der Bereich Fahr-
erlaubnisse bleibt davon unberührt. Zu-
dem ist nach wie vor eine Wartemarke zu
ziehen, deren Nummer wie gewohnt auf
den Bildschirmen angezeigt wird. Nach
Aufruf der Wartemarken-Nummer muss
jedoch das ebenfalls dort angezeigte Bü-
ro aufgesucht werden. Durch längere We-
ge und den größeren Aufwand sowie we-
niger zur Verfügung stehende Arbeits-
plätze ist mit längeren Wartezeiten zu
rechnen.

Es wird daher darum gebeten, nur in
dringenden Fällen am Standort Meißen

vorzusprechen. Zulassungsdienste und
Autohäuser haben in diesem Zeitraum
vorab einen Termin abzustimmen. Dies
kann per E-Mail an kreisverkehrs-
amt@kreis-meissen.de oder telefonisch
unter 03521 725-1563 bzw. 03525
5175-1541 erfolgen. Für die Bündelung
vieler Zulassungsvorgänge werden Termi-
ne grundsätzlich für die Außenstelle in
Riesa vergeben. Diese Verfahrensweise
ist notwendig, um langen Wartezeiten an
beiden Standorten vorzubeugen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bitten für
die Einschränkungen um Verständnis.

Für internetaffine Bürgerinnen und Bür-
ger, die bereits über neue Zulassungsdo-
kumente sowie einen Ausweis mit On-
line-Funktion und Ausweis-App verfügen,
wäre die Nutzung von i-kfz über die
Website des Landratsamtes eine weitere
Möglichkeit.

Beim Besuch der Kfz-Zulassungsstellen in
Meißen und in Riesa gelten weiterhin die
bekannten Hygieneregeln. Insbesondere
ist der notwendige Abstand einzuhalten,
und das Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung ist Pflicht.

Renovierungsarbeiten in der
Kfz-Zulassung am Standort Meißen

Bürgerinnen und Bürger mit Interesse am
Denkmalschutz haben die Möglichkeit,
als ehrenamtliche Beauftragte die Denk-
malbehörden in ihrer Arbeit zu unter-
stützten. Hierzu führt die Untere Denk-
malschutzbehörde am Montag, 7. Sep-
tember 2020, um 16 Uhr eine Informati-

onsveranstaltung durch. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger sind dazu herz-
lich eingeladen.
Die Veranstaltung soll Einblicke in die Ar-
beit der Denkmalschutzbehörde geben
und dem gegenseitigen Kennenlernen
dienen. Sie dient auch der Information

über das UNESCO-Welterbe Montanregi-
on Erzgebirge/Krušnohorí.
Im Hinblick auf eine räumlich begrenzte
Teilnehmerzahl werden Interessierte ge-
beten, sich unter kreisbauamt@kreis-
meissen.de anzumelden. Der Ort der Ver-
anstaltung wird noch bekannt gegeben.

Informationsveranstaltung der Unteren Denkmalschutzbehörde
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NACHRUF

Mit tiefer Betroffenheit erhielten wir die Nachricht vom Tod des
langjährigen Kreisradwegewartes des Landkreises Meißen

Herrn

Hans-Jochen Gramann

Mit ihm verlieren wir einen überaus engagierten und zuverlässigen Wegge-
fährten, der in den vergangenen 17 Jahren mit hoher fachlicher und sozialer
Kompetenz sein Wissen und seine Erfahrungen für die Weiterentwicklung des
Radverkehrs im Landkreis Meißen eingebracht hat. Er brannte für sein Ehren-
amt und füllte dieses auf unvergleichliche Weise aus. Im gesamten Landkreis
hat Hans-Jochen Gramann mit seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft Spu-
ren hinterlassen. Wir behalten ihn als kompetenten und innovativen Menschen

in Erinnerung.

Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind jetzt bei seiner Familie.

Arndt Steinbach
Landrat des Landkreises Meißen

NACHRUF

Mit tiefer Betroffenheit erhielten wir die Nachricht vom Tod des
langjährigen Kreisrates des Landkreises Meißen

Herrn

Dr.-Ing. Rainer Jork

Mit ihm verlieren wir einen aktiven und zuverlässigen Weggefährten, der 15
Jahre mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz im Kreistag gewirkt hat.

Ihm gelang es, seine Erkenntnisse und Erfahrungen als Mitglied des Deutschen
Bundestages praxisorientiert in die Arbeit der kommunalen Gremien im Land-
kreis Meißen einzubringen. Er war von 2008 bis 2019 ein engagiertes Mitglied
im Verwaltungsrat der Sparkasse Meißen und als solches dem Institut eng ver-

bunden.
Wir behalten ihn als klugen und weitsichtigen Menschen in Erinnerung und

werden ihn als geschätzten Ratgeber vermissen.

Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind jetzt bei seiner Familie.

Arndt Steinbach
Landrat des Landkreises Meißen

Rainer Schikatzki Daniel Höhn
Vorstand der Sparkasse Meißen

Sächsischer Inklusionspreis 2020
Der Beauftragte der Sächsischen Staats-
regierung für die Belange von Menschen
mit Behinderungen, Stephan Pöhler, hat
den mit insgesamt 5.000 Euro dotierten
Sächsischen Inklusionspreis 2020 unter
dem Leitmotiv „So geht sächsisch inklu-
siv!“ ausgeschrieben.
Der Sächsische Inklusionspreis wird alle
zwei Jahre vergeben und 2020 zum vier-
ten Mal ausgelobt. Mit ihm werden Pra-
xisbeispiele prämiert, die eine gleichbe-
rechtigte und selbstbestimmte Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft für jeder-
mann eröffnen und den Prozess der In-
klusion aktiv und nachhaltig voranbrin-
gen. Bewerben können sich alle im Frei-
staat Sachsen ansässigen Organisatio-
nen, Vereine, Kommunen, Einrichtungen,
Initiativen, gleich welcher Rechtsform.
Bewerbungen können bis zum 30. Sep-
tember 2020 in den Kategorien Bildung,
Freizeit & Kultur, Barrierefreiheit & Infra-
struktur und Verwaltung eingereicht wer-
den. In jeder Kategorie wird ein Preisträ-
ger mit einem Preisgeld in Höhe von
1.000 Euro ausgezeichnet.
Der Sächsische Inklusionspreis 2020 wird
unter der Schirmherrschaft des Landtags-
präsidenten Dr. Matthias Rößler im Rah-
men eines Festaktes im Plenarsaal des
Sächsischen Landtages am 3. Dezember
2020 in Dresden verliehen.

Bewerbungsunterlagen und weitere In-
formationen zum Inklusionspreis finden
Interessierte auf www.inklusion.sach-
sen.de.

Wettbewerb „Denkzeit Event“ für die
sächsische Veranstaltungswirtschaft
Sachsen startete am 23. Juli 2020 den
Wettbewerb „Denkzeit Event“, mit dem
innovative Vorhaben oder Konzepte für
Event-Formate unter Corona-Bedingun-
gen unterstützt werden sollen. Dafür
stellt der Freistaat rund 1,5 Millionen Eu-
ro zur Verfügung. Die besten Ideen, die
aus der Krise heraus geboren werden,
werden mit einem Preisgeld zwischen
1.000 und 50.000 Euro ausgezeichnet.
Das Preisgeld soll die Umsetzung der ein-
gebrachten Idee unterstützten. Durchge-
führt wird der Wettbewerb durch den
Landestourismusverband Sachsen e.V. in
Kooperation mit dem Projekt KREATIVES
SACHSEN.
Der Wettbewerb richtet sich gezielt an
die Veranstaltungswirtschaft im Freistaat
Sachsen in ihrer ganzen Vielfalt – an
Event- und Kommunikationsagenturen,
Messe- und Kongressveranstalter, Veran-
stalter von Märkten und Festen, Betrei-
bern von Veranstaltungsorten, Festival-
und Konzertveranstalter sowie privatwirt-
schaftliche Theater. Teilnahmeberechtigt
sind Selbstständige, Unternehmen, Verei-

ne sowie Kommunen und kommunale Be-
triebe, die Veranstaltungen und Events
umsetzen bzw. Träger von Veranstaltun-
gen und Events sind.

Über den Ablauf des Wettbewerbs:
Einsendeschluss ist am 21. August 2020,
23.59 Uhr. Die Einreichung der Wettbe-
werbsbeiträge erfolgt ausschließlich über
ein Online-Formular unter www.ltv-sach-
sen.de/denkzeit. Darin müssen die Teil-
nehmer verschiedene Fragen zu ihrem
Vorhaben beantworten, beispielsweise
zum Veranstaltungsformat, zum Innovati-
onsgrad, zur touristischen Relevanz, zu
Nachhaltigkeitsaspekten und zur regiona-
len Vernetzung sowie zu Ideen für Maß-
nahmen zum Schutz aller an der Veran-
staltung beteiligten Personen.
Die eingereichten Beiträge werden von
einer Jury gesichtet und ausgewertet, de-
ren Vorsitz das Staatsministerium für
Wissenschaft, Kultur und Tourismus, Ge-
schäftsbereich Kultur und Tourismus
(SMKT) hat. Die Preisträger werden vo-
raussichtlich am 17. September 2020 be-
kanntgegeben.

Deutscher Tourismuspreis 2020
Auch der Deutsche Tourismuspreis 2020
steht im Zeichen der Corona-Bewälti-
gung. Um der besonderen Belastung der
Branche Rechnung zu tragen, wird die

Teilnahme am Deutschen Tourismuspreis
in diesem Jahr einmalig kostenfrei erfol-
gen. Die Anmeldung ist bis 31. August
2020 unter www.deutschertourismus-
preis.de möglich. Gesucht werden kon-
krete Lösungen zur Sicherung des eige-
nen Betriebs, zur Unterstützung anderer
oder zur Neujustierung des eigenen Ge-
schäftsmodells. Im Jahr 2020 wird der
Deutsche Tourismuspreis zum 16. Mal
vom Deutschen Tourismusverband (DTV)
verliehen.

Parlamentarisches Patenschafts-Pro-
gramm (PPP)
Auch in diesem Jahr vergibt der Deutsche
Bundestag wieder Stipendien für Schüle-
rinnen und Schüler für ein Auslandsjahr
in den USA, jetzt für das Austauschjahr
2021/2022. Bis zum 11. September 2020
können sich Schülerinnen und Schüler, die
zwischen dem 1. August 2003 und dem
31. Juli 2006 geboren worden sind, im
Parlamentarischen Patenschafts-Pro-
gramm (PPP) für ein Austauschjahr in
den USA bewerben. Junge Berufstätige,
die bis zur Ausreise ihre Berufsausbildung
abgeschlossen haben und zu diesem Zeit-
punkt höchstens 25 Jahre alt sind, kön-
nen ebenso eine Bewerbung einreichen.
Die deutschen Schülerinnen und Schüler
besuchen in den USA eine Highschool,
die jungen Berufstätigen gehen auf ein

College und absolvieren anschließend ein
Praktikum in einem amerikanischen Be-
trieb. Die Stipendiaten leben während des
Austauschjahres in Gastfamilien und ler-
nen Alltag, Kultur und Politik des Landes
kennen und vermitteln zugleich als Ju-
nior-Botschafter ihre Erfahrungen, Werte
und Lebensweise aus ihrem Land. Das
PPP-Stipendium umfasst die Kosten für
Flug, Unterkunft, Schule, Versicherung so-
wie Vorbereitung und Betreuung durch
professionelle Austauschorganisationen.
Das Parlamentarische Patenschafts-Pro-
gramm gibt seit 1983 jedes Jahr Schüle-
rinnen und Schülern sowie jungen Berufs-
tätigen die Möglichkeit, mit einem Sti-
pendium des Deutschen Bundestages ein
Austauschjahr in den USA zu erleben.
Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu
einem Austauschjahr zu Gast in Deutsch-
land. Das PPP ist ein gemeinsames Pro-
gramm des Deutschen Bundestages und
des US-Congress. Es steht unter der
Schirmherrschaft des Bundestagspräsi-
denten.
Weitere Informationen und die Unterla-
gen zur Bewerbung sind auf der Website
des Deutschen Bundestages zu finden –
www.bundestag.de/ppp.
Derzeit wird von der planmäßigen Durch-
führung des 38. PPP 2021/22 ausgegan-
gen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie
können Änderungen notwendig werden.

Preise und Wettbewerbe

zum Vollzug des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG)

Verzicht auf die Durchführung der Erörte-
rung

Die TS BAU GmbH beantragte beim Land-
ratsamt des Landkreises Meißen als zu-
ständige Genehmigungsbehörde nach
§ 16 des Gesetzes zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8.
April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert wor-
den ist, die immissionsschutzrechtliche
Genehmigung zur wesentlichen Ände-
rung der Abfallbehandlungsanlage mit
zeitweiliger Lagerung in 01612 Glau-

bitz, Streumener Straße, Gemarkung
Glaubitz.
Das Vorhaben bedarf einer Genehmigung
nach den Vorschriften des BImSchG und
wurde gemäß § 10 Abs. 3, 4 und 6
BImSchG sowie der §§ 8 bis 10 a und 12
der Neunten Verordnung zur Durchfüh-
rung des BImSchG (Verordnung über das
Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV)
vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), in
der jeweils geltenden Fassung, öffentlich
bekannt gemacht.
Die öffentliche Auslegung der Antragsun-
terlagen erfolgte vom 14. Mai 2020 bis
einschließlich 15. Juni 2020 im Kreisum-
weltamt des Landratsamtes Meißen. Die
Einwendungsfrist entfiel auf den Zeit-
raum vom 14. Mai 2020 bis einschließlich
15. Juli 2020.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Sicher-
stellung ordnungsgemäßer Planungs-
und Genehmigungsverfahren während

der COVID-19-Pandemie (Planungssicher-
stellungsgesetz – PlanSiG) vom 20. Mai
2020 (BGBl. I S. 1041) können in Verfah-
ren (nach dem BImSchG s. § 1 Nr. 2 Plan-
SiG) in denen die Durchführung eines Er-
örterungstermins in das Ermessen der Be-
hörde (§ 10 Abs. 6 BImSchG) gestellt ist,
gemäß § 5 Abs. 1 PlanSiG bei der Ermes-
sensentscheidung geltende Beschränkun-
gen aufgrund der COVID-19-Pandemie
und das Risiko der weiteren Ausbreitung
des Virus berücksichtigt werden.
Daher wird die Durchführung des für den
1. September 2020 um 10.00 Uhr im Be-
ratungsraum 2.12, Remonteplatz 7 in
01558 Großenhain, geplanten Erörte-
rungstermins im pflichtgemäßen Ermes-
sen abgesagt.

Meißen, 22. Juli 2020
In Vertretung des Dezernenten
Anja Portsch, Amtsleiterin

Bekanntmachung des Landratsamtes des Landkreises Meißen

Gemäß § 70 Abs. 3 der Sächsischen Bau-
ordnung wird die Erteilung folgender
Baugenehmigung bekannt gemacht:
Aktenzeichen:
20301/630/632 .61-03102-19-27
Bauvorhaben: Errichtung Antennenträger
mit Outdoortechnik
Bauort: Zeithain, Langenberger Str. 43,
Gemarkung: Zeithain
Flurstück: 955/10
Genehmigungsdatum: 02.07.2020

Der Genehmigungsbescheid enthält fol-
gende Rechtsbehelfsbelehrung:
Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21,
01662 Meißen, bzw. zur Niederschrift in

der Außenstelle Großenhain des Land-
ratsamtes, Remonteplatz 8, 01558 Gro-
ßenhain, einzulegen. Die Frist wird auch
gewahrt, wenn der Widerspruch bei der
Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer
Straße 41 in 09120 Chemnitz, oder den
Dienststellen der Landesdirektion Sach-
sen in Dresden, Stauffenbergallee 2,
01099 Dresden, oder in Leipzig, Braustra-
ße 2 in 04107 Leipzig, eingelegt wird.
Wird der Widerspruch in elektronischer
Form beim Landratsamt Meißen einge-
legt, so ist dieser durch De-Mail in der
Sendevariante „mit bestätigter sicherer
Anmeldung“ nach § 5 Abs. 5 De-Mail-
Gesetz an die E-Mail-Adresse
post@kreis-meissen.de-mail.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise sind auf der Inter-
netseite http://www.kreis-meis-
sen.org/15865.html zu finden. Die Erhe-
bung des Widerspruches durch einfache
E-Mail wahrt daher die Form nicht.

Mit dieser Bekanntmachung gilt der Be-
scheid als zugestellt.
Die Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch ge-
genüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und
die Verfahrensakte können die betroffe-
nen Nachbarn in den Räumen des Land-
ratsamtes Meißen, Kreisbauamt, Remon-
teplatz 8, 01558 Großenhain, während
der nachgenannten Sprechzeiten einse-
hen. Um eine telefonische Anmeldung
unter 03522 3032502 wird gebeten.

Sprechzeiten des Landratsamtes Meißen
Mo 7:30-12:00 Uhr
Di 7:30-12:00 und 14:00-18:00 Uhr
Mi Schließtag
Do 7:30-12:00 und 14:00-17:00 Uhr
Fr 7:30-12:00 Uhr

Großenhain, 2. Juli 2020
Anke Schmidt, Amtsleiterin

Bekanntmachung des Landratsamtes Meißen, Kreisbauamt
über die Erteilung einer Baugenehmigung
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ine Zwei-Zimmer-Wohnung
in der obersten Etage der

Rauhentalstraße 14 in Meißen. Im
Flur stehen Schuhe – aus einem
Raum dringt Stimmengewirr. Was
sofort auffällt, sind die gelben
Schilder, die an Alltagsgegenstän-
den und Zimmertüren die Begriffe
erläutern. In einem der gemütli-
chen Zimmer neben Couch, Tisch
und Stühlen: Stifte, Papier, Näh-
maschinen, Wolle, Bastelzubehör.
Grit Stephan nimmt auf einem

der Stühle Platz und atmet tief
durch. Gerade eben war noch ein
wichtiges Gespräch zu führen und
ganz dringend ist die Arbeit am
neuen Projektantrag für das Ate-
lier Frauenvielfalt. Aber sie nimmt
sich die Zeit und spricht mit viel
Engagement über das Projekt:
Atelier F.
Grit Stephan ist die Gründerin

des Projektes. Während der
Flüchtlingskrrk ise 2015 engagierte
sie sich als soziale Betreuerin:
„Damals führte ich viele Gesprä-
che, mein Fokus lag dabei auf der
Situation der Frauen. Ich stellte
schnell fest, dass deren Auftreten
sich im öffentlichen und privaten
Raum sehr unterschied. Daraus
entsprang die Idee, ein Angebot in
einem geschützten Raum speziell
für Frauen zu entwickeln.“
Dass sich über einen künstleri-

schen Zugang mit Malerei, Tanz,
Rollenspielen und Ähnlichem
schnell Verbindungen herstellen
lassen, kam Grit Stephan ihre bis-
herige Tätigkeit als freiberufllf iche
Schauspielerin entgegen. Damit
lag auch der Name des Integrati-
ons- und Partizipationsprojektes
nahe, auch wenn dieser für die
Frauen aus den unterschiedlichs-
ten Herkunftsländern manchmal
ein kleiner Zungenbrecher ist. Das
Atelier Frauenvielfalt öffnete dann
passenderweise am Frauentag
2017 seine Türen.
Mit zunächst einjähriger Lauf-

zeit startete das Projekt unter dem
Dach des Vereines Buntes Meißen
e.V. Bald endet nun die zweite Pe-
riode mit dreijähriger Laufzeit.
Mit dem neuen Antrag soll dann

E

ein Trägerwechsel hin zur Stiftung
Soziale Projekte Meißen erfolgen.
Sollte das Projekt erneut bewilligt
werden, so wird für 2021 auch
wieder eine Bundesfreiwilligen-
dienststelle ausgeschrieben.
Neben Grit Stephan wirkten in

den vergangenen vier Jahren im-
mer Bundesfreiwilligendienstleis-
tende sowie eine wechselnde Zahl
an Honorarkrrk äften und ehrenamt-
lichen Unterstützerinnen mit. Sie
stemmen ein umfangreiches tägli-
ches Kursangebot zu verschiede-
nen Themen, das die Grundlage
des Atelieralltages bildet.
Alltag ist dabei das richtige

Stichwort. Denn die Kurse sollen
beim Alltag der Frauen ansetzen.
So beschäftigt sich der Kurs „All-
tagskunde“ damit, den neuen All-
tag zu verstehen und sich in
Deutsch verständigen zu können.
Da sind die bereits erwähnten
Schilder zu den Gegenständen in
der Wohnung eine gute Ergän-
zung. Der Kurs „Lesen und
Schreiben im Alltag“ bildet einen
Übungsraum für Frauen, die schon
Deutsch lesen und schreiben. Ziel
ist es, bspw. den Antrag bei der
Behörde unter Mithilfe selbst aus-
zufüllen, statt ihn von einer ande-
ren Person ausgefüllt zu bekom-
men.
Viel Wert wird aber auch auf

das Thema Gesundheit gelegt, sei
es in Kursen zu gesunder Ernäh-
rung oder im Yogakurs. Feste im

Atelier, Ausfllf üge in die Umge-
bung und die Teilnahme an Veran-
staltungen, wie der Interkulturel-
len Woche, ergänzen das Angebot.
Das Besondere: die Frauen kön-
nen ihre kleinen Kinder mitbrin-
gen. Sie werden während des Kur-
ses betreut, sodass bspw. die War-
tezeit auf einen Kita-Platz nicht
die Teilnahme am Projekt und da-
mit am gesellschaftlichen Leben
verhindert.
„Seit dem Start am 8. März

2017 fanden so 800 regelmäßige
Kursveranstaltungen statt mit
5.294 Teilnehmerinnen, die 2.567
Kinder mitbrachten. Insgesamt be-
suchten seit 2017 mehr als 100
Frauen das Atelier F. Sie kamen
aus 21 Ländern, unter anderem In-
dien, Syrien, Afghanistan, Brasi-
lien, Venezuela, Deutschland und
den USA“, berichtet Grit Stephan.
Einige Frauen sind von Anfang

an dabei, manche kamen nur ein-
mal. Wieder andere unterbrechen
aus verschiedenen Gründen den
Besuch des Ateliers, um später er-
neut teilzunehmen. Mittlerweile
leiten auch zwei syrische Frauen
selbst Kurse und geben damit ei-
nerseits etwas zurück, setzen an-
dererseits auch ein Zeichen gelun-
gener Integration. Die Freude da-
rüber merkt man Grit Stephan an,
wenn sie davon berichtet.
Im Atelier gestalten jugendliche

und erwachsene Frauen mit und
ohne Migrationshintergrund ihren

eigenen, interkulturellen Begeg-
nungs- und krrk eativen Aktionsraum
in Meißen. Da wird viel gespro-
chen: über schlimme Erfahrungen
– auf der Flucht und im jetzigen
Alltag, über schlechte Nachrichten
aus der Familie, die zum Teil weit
verstreut ist. Da wird aber auch
gelacht: über schöne Begegnun-
gen und kleine oder große Erfolge.
Gegenseitig regen sich die

Frauen zum aktiven Lernen der
deutschen Sprache an, unterstüt-
zen sich beim Netzwerken und ge-
ben Hilfe zur Selbsthilfe bei der
Bewältigung ihres Alltages. Und
der ist eben in Meißen manchmal
ganz anders als in Syrien, Vene-
zuela oder Eritrea.
„Hier treffen erfahrene Frauen

aufeinander, sei es mit langjähri-
ger Berufserfahrung, sei es mit ei-
nem großen Erfahrungsschatz in
der Familie, auf jeden Fall mit Le-
benserfahrung. Trotz aller Hetero-
genität in Herkunft und bislang
Erlebtem wollen sie partizipieren,
mitgestalten und mitbestimmen,
sich in die Gesellschaft einbrin-
gen“, macht Grit Stephan das Ziel
der Initiative deutlich.
Eigentlich ist das Atelier F ein

offenes Angebot: wer teilnehmen
möchte, kommt zum Kurs – ohne
Anmeldung. Seit dem 2. Juni,
nachdem das Atelier F nach der
Corona-Pause wieder öffnen durf-
te, wird auch hier mit Anmeldun-
gen und Besuchslisten gearbeitet.

Dies setzt einerseits höhere Hür-
den für die Teilnahme, ist jedoch
andererseits auch ein Stück weit
Training für den Alltag: anmelden,
absagen, nachrücken – wie bei al-
len Sport- oder Sprachkursen.
Das Projekt Atelier F wird vom

Landkrrk eis Meißen vollumfänglich
unterstützt. Franziska Pohl, die In-
tegrationsbeauftragte des Land-
krrk eises, beschreibt das Atelier F
als langjährigen Netzwerkpartner,
mit dem eine enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit besteht.
„Frauen aus Meißen und der

Umgebung sind herzlich eingela-
den, das Atelier Frauenvielfalt in
der Meißner Rauhentalstraße zu
besuchen, die Angebote kennen-
zulernen und sich mit eigenen Ide-
en und Talenten einzubringen“,
ruft Grit Stephan auf. In der kom-
menden Förderperiode möchte sie
das Projekt gern noch stärker ver-
netzen und verstärkt mit den
Meißnerinnen und Meißnern ins
Gespräch kommen.
Für die Zukunft kann man Grit

Stephan und „ihren“ Frauen nur
weiterhin viel Erfolg wünschen.
Da gibt es kaum ein passenderes
Zitat als das einer anonymen
Spenderin: „Integration läuft am
besten über die Emanzipation der
Frauen und die frühe Sozialisie-
rung der Kinder. Tolles Projekt!
Viel Erfolg dabei!“

Anja Schmiedgen-Pietsch

Ein Raum zum Lachen
Atelier Frauenvielfalt – ein interkulturelles Projekt zur Verbesserung der Integration und

Partizipation von gefllf üchteten Frauen und Mädchen

Stadtrundgang in Meißen mit Teilnehmerinnen des Ateliers Frauen-
vielfalt im Luise-Otto-Peters-Jahr Foto: Atelier Frauenvielfalt

Alltagsbegriffe verdeutlicht – im Atelier Frauenvielfalt
Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch

Lohnsteuerhilfeverein
„Oberes Elbtal-Meißen“ e.V.

Im Rahmen einer Mitgliedschaft leisten wir ganzjährig

Hilfe in Lohnsteuersachen
Beratungsstellen:

Uwe Reichel
Martinstraße 10 · 01662 Meißen

Tel. (0 35 21) 40 08 00

Thomas Greim
Talstraße 5 · 01662 Meißen

Tel. (0 35 21) 45 24 07

www.lohnsteuerhilfe-meissen.de

Meißen Nossener Str. 38 0 35 21 /45 20 77
Krematorium Durchwahl 0 35 21 /45 31 39
Nossen Bahnhofstr. 15 03 52 42 /7 10 06
Weinböhla Hauptstr. 15 03 52 43 /3 29 63
Radebeul Meißner Str. 134 03 51 /8 95 19 17
Riesa (W( eida) Stendaler Str. 20 0 35 25 /73 73 30
Großenhain Neumarkt 15 0 35 22 /50 91 01

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

KREMATORIUM ... die Bestattungsgemeinschaft

www.krematorium-meissen.de
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en Elberadweg kennt fast je-
der. Auch Touren durch die

Gohrischheide, die Lommatzscher
Pfllf ege oder im Moritzburger
Teichgebiet sind sehr beliebt. Wie
aber steht es insgesamt um den
Radverkehr im Landkrrk eis Mei-
ßen? Damit beschäftigt sich die
nun vorliegende Kreisradverkehrs-
konzeption. Diese haben die
Kreistagsmitglieder in ihrer Sit-
zung im Juli beschlossen.
Mit der Kreisradverkehrskon-

zeption wird der Radverkehr im
Landkrrk eis gesamtheitlich betrach-
tet. Sie gilt gleichermaßen für
Landkrrk eis und Gemeinden.
Grundlage der Kreisradverkehrs-
konzeption (KRVK) für den Land-
krrk eis Meißen bildet ein Beschluss
des Kreistages Meißen vom 22.
März 2018.
Für die Erarbeitung der KRVK

wurde eine Zuwendung aus der
Richtlinie zur Förderung der Re-
gionalentwicklung (FR-Regio)
beim Freistaat Sachsen in Höhe
von 60 Prozent der Gesamtkosten
bewilligt. Den Auftrag zur Erar-
beitung der KRVK erhielt am 20.
August 2018 die ISUP GmbH aus
Dresden.
Die Städte und Gemeinden so-

wie weitere relevante Akteure wa-
ren mehrfach im gesamten Erstel-
lungsprozess beteiligt und konnten
ihre Stellungnahmen abgeben. So
fand am 14. November 2018 eine
große Auftaktberatung statt. Am
26. April 2019 wurden die Städte
und Gemeinden schriftlich um Zu-
arbeit zur Netzplanung gebeten.
Im weiteren Verlauf erhielt am 19.

D November 2019 der Kreis aller
Beteiligten – auf der Grundlage
eines Zwischenberichtes – Gele-
genheit, zum detaillierten Entwurf
der KRVK Stellung zu nehmen so-
wie Anregungen für die abschlie-
ßende Überarbeitung des Entwur-
fes zu geben.
Die Radverkehrskonzeption un-

terscheidet in Alltagsradverkehr,
darunter sind Schul- und Arbeits-
fahrten zu verstehen, und in den
touristischen Radverkehr. Für ers-
teren ist die direkte Verbindung
zwischen Start- und Zielpunkt
wichtig. Im touristischen Bereich
ist hingegen oft der Weg das Ziel
und daher die Attraktivität des
Weges entscheidend.
Zum touristischen Radverkehr

tagten im Juli 2019 zusätzlich Ver-
treter aus dem touristischen Be-
reich zur KRVK. Sie erarbeiteten
unter anderem die Empfehlung
zur Errichtung einer neuen land-
krrk eisübergreifenden touristischen
Radroute „August der Starke“ so-
wie eines zeitgemäßen Wegwei-
sungssystems mit Knotennum-
mern.
Die Kreisradverkehrskonzepti-

on formuliert einerseits vier große
Zielstellungen:
p Verbesserung der Sicherheit und
des Komforts für Radfahrende,
p Festigung des radtouristischen
Marktes,
p Erleichterung der Erreichbarkeit
und
p Verknüpfung mit Bus, Bahn und
Fähre.
Sie enthält aber auch konkrrk ete

Festlegungen und Aufllf istungen

von Maßnahmen, die im avisierten
Planungszeitraum bis 2030 syste-
matisch durch die jeweiligen Bau-
lastträger umzusetzen sind. Bau-
lastträger können dabei der Land-
krrk eis Meißen selbst sowie die
Städte und Gemeinden sein. So ist
die Grundlage für die Förderung
baulicher Maßnahmen von Rad-
verkehrsanlagen und damit eine
Verbesserung der Infrastruktur ge-
schaffen.
Ziel aller Maßnahmen ist die

Erhöhung der Sicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer. Und so sind
im Alltagsverkehr für die Prioritä-

tensetzung beim Bau von Radwe-
gen vor allem drei Kriterien rele-
vant:
p Verkehrsbelegung/Verkehrsauf-
kommen,
p Nutzung der Strecke durch den
Schülerverkehr und
p Lückenschluss bei bereits vor-
handenen Teilstücken.
Sieben Maßnahmen an Kreis-

straßen haben der KRVK folgend
die Priorität 1 und werden zur
Umsetzung im Zeitraum 2024 bis
2030 vorgeschlagen. Dazu zählen
im Einzelnen:
p K 8014 Coswig – Weinböhla,
p K 8013 zwischen Niederau und
Oberau,
p K 8549 zwischen Oelsitz und
Seerhausen,
p K 8535 zwischen Dobra und
Lötzschen,
p K 8035 zwischen K 8034 und S
177,
p K 8034 zwischen Weistropp
und Kreisgrenze sowie die
p K 8018 zwischen Friedewald
und S 81.

An diesen Straßen sollen Rad-
wege geschaffen oder Lücken in
bestehenden Radwegen geschlos-
sen werden. Die finanzielle Ein-
ordnung der Maßnahmen erfolgt
mit den Haushaltsplanungen und
Beschlussfassungen zu den Haus-
halten ab 2023 und den Folgejah-
ren. Seit 2016 hat der Landkrrk eis
Meißen bereits drei Neubauvorha-
ben entlang von Kreisstraßen um-
gesetzt. Entlang der K 8570 zwi-
schen Großenhain und Kleinthie-
mig, der K 8561 zwischen Nick-

ritz und Pausitz und der K 8574
zwischen Röderau und Zeithain
sind Radwege geschaffen worden.
Weitere radverkehrsbezogene
Straßenplanungen im Zuge der K
8012 und der K 8015 sind bereits
vorangetrieben.
Wichtig ist aber nicht nur die

Schaffung von Radwegen auch die
Thematik der Wegweisung wird in
der Konzeption aufgegriffen. Ein
weiterer Aspekt ist die Schaffung
von Bike & Ride-Plätzen, also
Abstellmöglichkeiten für Fahrrä-
der an Haltestellen von Bus, Bahn
und Fähre. Diese müssen be-
stimmten Anforderungen hinsicht-
lich des Diebstahlsschutzes und
der Standsicherheit genügen. Nur
so ist eine Verknüpfung des Rad-
verkehrs mit dem ÖPNV möglich.
Bislang steht die Kreisradver-

kehrskonzeption – ein Auszug mit
Karten und Maßnahmenliste – im
Ratsinformationssystem https://
lra-meissen.more-rubin1.de/ für
Interessierte zum Nachlesen und
Herunterladen bereit. Damit die
Konzeption ihre Gültigkeit behält,
wird sie regelmäßig aktualisiert
und an neue Erfordernisse ange-
passt werden. Dazu gehört auch
die Einbeziehung der Öffentlich-
keit. Etwa ab September 2020
wird die vollständige Konzeption
im Beteiligungsportal https://buer-
gerbeteiligung.sachsen.de/portal/
sachsen/startseite verfügbar sein
und es wird die Möglichkeit zur
Beteiligung an der Fortschreibung
geben. Darüber wird fortlaufend
im Amtsblatt und auf der Website
informiert. Anja Schmiedgen-Pietsch

Mehr Sicherheit und Komfort für Radfahrer
Kreistag gibt grünes Licht für die Kreisradverkehrskonzeption

Info-Aufsteller zur Kreisradver-
kehrskonzeption Grafik: ISUP

Foto: Tourismusverband Elbland
Dresden e.V./ Rainer Weisflog

m 18. September 2020 startet
in Meißen erstmals der FIR-

MENSTAFFELLAUF im Rahmen
der Interkulturellen Wochen. Un-
ter dem Motto „Zusammen leben,
zusammen laufen“ werden im Sta-
dion Heiliger Grund ab 17 Uhr ei-
ne Stunde lang von Firmen- und
Vereinsteams Spendenbeträge für
einen karitativen Zweck erlaufen.
„Für uns ist „Zusammen leben,

zusammen laufen“ nicht nur ein

A

Motto, sondern eine Herzensange-
legenheit und zugleich eine mehr-
fache Win-Situation für alle Teil-
nehmenden: Gutes tun, sowohl für
andere als auch für die eigene Ge-
sundheit und zugleich den Zusam-
menhalt im Team selbst stärken –
kann es etwas Schöneres geben?“,
erklärt Uwe Rimkus, amtierender
Geschäftsführer des Kreissport-
bundes Meißen, und ergänzt: „Wir
freuen uns schon jetzt sehr auf die
sportliche und fröhliche gemeinsa-
me Zeit mit allen Läuferinnen und
Läufern der Firmen- und Vereins-
teams.“
Alle Starterteams erlaufen im

Stadion Heiliger Grund einen Be-

trag pro gelaufener Runde oder ei-
nen vor Beginn festgelegten Ge-
samtbetrag. Das Team mit dem
höchsten Spendenbetrag tut nicht
nur Gutes, sondern gewinnt zu-
dem die Eventmodule Fußball-
darts und TWall-Tisch, eine inter-
aktive Reaktionswand, des Kreis-
sportbundes Meißen kostenfrei für
die nächste Firmenfeier.
In enger Abstimmung mit dem

Landratsamt Meißen und dem
Kreissportbund Meißen hat die
Diakonie Meißen entschieden,
dass der Erlös dem Sprungbrett
e.V. Riesa für das Projekt „Razze
Pazze Puff – Gegen Ausgrenzung
und für Toleranz“ zugutekommen

wird.
„Wir planen 13 verschiedene

Workshops, die das Thema Aus-
grenzung aus unterschiedlichsten
Blickwinkeln aufgreifen und die
Teilnehmenden zu einer krrk itischen
Auseinandersetzung mit eigenen
Vorurteilen und unhinterfragten
Einstellungen anregen“, sagt Pro-
jektleiter Martin Tritschler, der
den dreitägigen Workshop 2019
ins Leben gerufen hat.
„Uns war es wichtig, dass der

Spendengeldempfänger regional
verwurzelt ist. Seit vielen Jahren
unterstützt und fördert Sprungbrett
e.V. wichtige soziale Projekte im
Landkrrk eis Meißen. Die Zusam-

menarbeit beim Spendenlauf soll
diese Leistung anerkennen“, so
Felix Kim, der die Interkulturellen
Wochen seit 2016 koordiniert.
Auch das Landratsamt Meißen

beabsichtigt, beim 1. Meißner
FIRMENSTAFFELLAUF min-
destens ein Team zu stellen. Land-
rat Arndt Steinbach hat bereits zu-
gesagt, als Sponsor für gelaufene
Runden aufzutreten.
Weitere Informationen sowie

das Anmeldeformular für den
1. Meißner FIRMENSTAFFEL-
LAUF finden Interessierte unter
https://www.krrk eissportbund-meis-
sen.de. Diakonie Meißen/

Anja Schmiedgen-Pietsch

Erster Meißner FIRMENSTAFFELLAAL UF
Jetzt anmelden, dann mitlaufen und Gutes tun
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rster Mittwoch im Monat –
15 Uhr – die Sirenen begin-

nen zu heulen. Da weiß schon fast
jedes Kindergartenkind: das ist der
monatliche Test. Wenn nun aber
am 10. September 2020 Sirenen
heulen, Warn-Apps piepen und
Probewarnungen auf digitalen
Werbetafeln erscheinen, dann
wundert sich vielleicht doch der
eine oder die andere. Damit mög-
lichst viele Einwohnerinnen und
Einwohner zu diesem Zeitpunkt
schon Bescheid wissen und ruhig
bleiben, soll an dieser Stelle zum
bundesweiten Warntag informiert
werden.
Der erste bundesweite Warntag

wird am Donnerstag, 10. Septem-
ber 2020, stattfinden. Dann wer-
den um punkt 11 Uhr zeitgleich in
Landkrrk eisen und Kommunen in
allen Bundesländern mit einem
Probealarm die Warnmittel, wie
beispielsweise Sirenen, ausgelöst.
Die Entwarnung soll dann um
11.20 Uhr erfolgen. Für den Fall
einer Warnung wird bundesein-
heitlich ein einminütiger auf- und

E abschwellender
Heulton ver-
wendet, zur
Entwarnung ein
einminütiger
Dauerton.
„Auch der

Landkrrk eis Mei-
ßen wird sich
an diesem bundesweiten Warntag
beteiligen“, informiert der Leiter
des Amtes für Brand-, Katastro-
phenschutz und Rettungswesen,
Ronald Voigt. „Wir werden mit
den Sirenen die Signale „Signal-
probe“ und „Entwarnung“ senden
und eine Mitteilung über das Sys-
tem Biwapp, die im Landkrrk eis
Meißen genutzte Warn-App, ver-
breiten.“
Im Landkrrk eis Meißen gibt es

insgesamt 237 Sirenen. Davon
sind 82 elektronische Sirenen. Bei
diesen Sirenen wird das Sirenen-
signal nicht mehr durch einen
Elektromotor erzeugt, sondern
über Schalltrichter und eine inte-
grierte Verstärkeranlage. Durch
den geringen Energieverbrauch

wurden diese Sirenen mit einer
Notstromversorgung ausgestattet.
Der Warntag soll die Bevölkerung
für das Thema Warnung sensibili-
sieren und insbesondere die Sire-
nensignale deutlich machen. Au-
ßerdem soll der bundesweite
Warntag dazu beitragen, die Ak-
zeptanz und das Wissen um die
Warnung in Notlagen zu erhöhen
und damit die Selbstschutzfähig-
keit der Bevölkerung zu unterstüt-
zen. Gleichzeitig dient der Warn-
tag dazu, die vorhandenen techni-
schen Systeme zur Warnung zu
testen und zu prüfen.
Zur Warnung der Bevölkerung

sind mittlerweile zahlreiche Mittel
und Wege vorhanden. Die alther-
kömmlichen akustischen Sirenen

kennt jeder, moderne Apps haben
aber zwischenzeitlich auch viele
Einwohnerinnen und Einwohner
des Landkreises Meißen auf ihren
Smartphones installiert. Der
Warntag ist eine Möglichkeit, auf
diese modernen Systeme hinzu-
weisen und ihre Verbreitung noch
weiter voranzutreiben.
Zukünftig soll der bundesweite

Warntag jährlich am zweiten Don-
nerstag im September stattfinden.
Darauf haben sich Bund und Län-
der im Rahmen der Innenminister-
konferenz 2019 geeinigt. Vermut-
lich wird also in einigen Jahren
auch fast jedes Kindergartenkind
wissen, was los ist, wenn immer
am zweiten Donnerstag im Sep-
tember um 11 Uhr die Sirene
heult. Wer sich zu dem Thema
Warnung weitergehend informie-
ren möchte, kann dies online auf
der neuen Website www.bundes-
weiter-warntag.de. Die Website
erklärt auch, in welchen Fällen
und auf welchen Wegen die Be-
völkerung in Deutschland gewarnt
wird. Eine Länderkarte ermöglicht

mit einem Klick den Überblick
über Regelungen zur Warnung in
den einzelnen Bundesländern.

Anja Schmiedgen-Pietsch

ACHTUNG – WARNUNG!
Erster bundesweiter Warntag am 10. September 2020

Wird auch am 10. September
2020 heulen, die Sirene auf dem
Feuerwehrgerätehaus im Nosse-
ner Ortsteil Starbach,

Foto: J. Mauersberger

DDV Lokal Meißen
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–18.00 Uhr, Sa. 10.00–14.00 Uhr

SZ Treffpunkt Radebeul: Mo–Fr. 10.00–14.00 und 14.30–18.00 Uhr
SZ Treffpunkt Riesa: Mo–Fr. 10.00–13.45 und 14.15–18.00 Uhr

DDV Lokal ist ein Unternehmen der

Hier erhältlich

Wanderkalender 2021
Zu schönen Aussichten edition S‰chsische Zeitung

��� �����

Wanderkalender 2021 –
Zu schönen Aussichten
29,6 x 23,9 cm 9,00 €

„Churfürstlicher Dreier“ –
Beeindruckende Geschmacksvielfalt
Drei albertinische Fürsten haben die „Churfürst-
liche Lößnitz“ groß gemacht. Unter dem Kurfürst-
König „August der Starke“ erreichte das Weingut
seine größte Ausdehnung und die von seinen
Ahnen in der Hoflößnitz begründete Festtradition
ihren vorläufigen Höhepunkt.

Der „Churfürstliche Dreier“ ist eine Reverenz an
diese drei bedeutenden Wettiner, welche schon
damals den Genuss des wertvollen Rebensaftes
zu schätzen wussten.

Weinpaket
mit SZ-Card

9,90€

Erlebnisreiche Wanderungen führen zu
Aussichtspunkten, von denen man auf
die Stadt Dresden, deren Umgebung,
in die Sächsische Schweiz oder in das
Osterzgebirge blicken kann.

• 7 Rennrad- und 3 MTB-Touren
im Gebiet zwischen Sächsischem
Elbland, Sächsischer Schweiz,
Osterzgebirge und Moritzburger
Teichlandschaft

• Tourenangebote vom Einsteiger
bis Radprofi

Mit dem Rennrad &
Mountainbike unterwegs
€ [D] 7,95

3 Flaschen sächsischer Biowein vom Riesling,
Schieler und Johanniter, 11,5% Vol., á 0,25 l

Ohne SZ-Card kostet dasWeinpaket 14,90 Euro.
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nfang Juli luden das Koordi-
nierungsteam des mobilen

Suchtpräventionsprojektes
GLÜCK SUCHT DICH im Land-
krrk eis Meißen – bestehend aus der
Suchtkoordination im Landkrrk eis
Meißen/Gesundheitsamt und zu-
kunftswerkstatt dresden – Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren
nach Riesa und Meißen ein, die
mobile Ausstellung zur Suchtprä-
vention kennenzulernen.
Im Frühjahr 2018 wurde die

Fach- und Koordinierungsstelle
Suchtprävention Sachsen über ihre
beiden Träger – Sächsische Lan-
desvereinigung für Gesundheits-
förderung e. V. und Sächsische
Landesstelle gegen die Suchtge-
fahren e. V. – vom Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales
und Verbraucherschutz (seit 2020:
Sächsisches Staatsministerium für
Soziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt) beauftragt, ein
mobiles Suchtpräventionsprojekt
für Sachsen zu konzipieren. Er-
gebnis ist das Angebot GLÜCK
SUCHT DICH, verbaut in einen
Doppelstockbus.

A

Ziel von GLÜCK SUCHT
DICH ist es, die Risiko- und Le-
benskompetenzen von Kindern
und Jugendlichen in Sachsen zu
fördern. Damit soll ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Sucht-
mitteln und süchtig machenden
Verhaltensweisen erreicht werden.
An acht interaktiven Stationen

haben Kinder und Jugendliche die
Möglichkeit, sich in Teams mit
den Themen GLÜCK und
SUCHT spielerisch auseinander-
zusetzen und ihre Sichtweisen auf

Glück, Identität,
Konsumrisiken
und Rauschmit-
tel zu refllf ektie-
ren. Das Kon-
zept lädt zum
Lernen, Mitma-
chen und Weiter-
denken ein.
Mit dem mobi-
len Suchtpräven-
tionsprojekt setzt
sich die Fach-
und Koordinie-
rungsstelle
Suchtprävention

Sachsen zum Ziel, neue Impulse
für die Suchtprävention zu setzen,
auf die bestehenden Angebote vor
Ort aufmerksam zu machen und
diese mit GLÜCK SUCHT DICH
zu verzahnen.
Da das mobile Angebot corona-

bedingt in der zweiten Schuljah-
reshälfte nicht wie geplant an
Schulen halt machen konnte, nutz-
ten Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren, das heißt Schul- und
Sozialarbeiter/-innen, Lehrkrrk äfte
und Schulleitungen die Möglich-

keit, das neue Angebot zur Sucht-
prävention anzuschauen und die
interaktiven Stationen selbst zu
testen.
Und sie nutzten es zahlreich.

Alle 20 Plätze pro Tag waren in-
nerhalb von drei Tagen ausgebucht
und es gab eine lange Warteliste.
Die Teilnehmenden, die ungefähr
eine Stunde im Bus Zeit hatten,
sich mit den Inhalten vertraut zu
machen, waren alle überzeugt und
buchen nun den Bus für ihre Schu-
len.
Als Nächstes wird der Bus dann

wieder in der ersten Schulwoche
des neuen Schuljahres durch den
Landkrrk eis Meißen touren und an
den Oberschulen in Coswig, Rie-
sa, Großenhain und Nünchritz halt
machen. So werden für einige
Schülerinnen und Schüler die ers-
ten Schultage im neuen Schuljahr
etwas anders und besonders ver-
laufen. Insgesamt 13 Klassen –
von der sechsten bis zur neunten
Klassenstufe – werden den Dop-
pelstockbus besuchen können.

GLÜCK SUCHT DICH/ASP

GLÜCK SUCHT DICH im Landkreis Meißen
Angebote vor und nach den Sommerferien

Der GLÜCK SUCHT DICH-Bus macht Station in Mei-
ßen. Foto: zukunftswerkstatt
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COLOURING ENERGY

www.varo-direc
t.de

Heizen Sie mit unserem
klimaneutralen Premium-Heizöl
– der Umwelt zur Liebe –
Umweltprämie* für Ihre nächste
Heizöl-Bestellung:

50 Liter HEL bei Bestellung von
1.500 Liter klimaneutralen
VARO-Premium-Heizöl
Die VARO-Verkaufsbüros:
■ VB Meißen 03521 70 000
■ VB Riesa 03525 740 445
■ VB Großenhain 03522 52 95 850

* gültig bis 31.08.2020, bei Bestellung bitte Kennwort
SZ-Anzeige verwenden, nur einmal einzulösen pro Lieferstelle,
keine Barauszahlung
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ind die Tage der Kreidetafel in
den Klassenzimmern gezählt?

Ob Kreide und Schwamm jemals
ganz verschwinden werden, ver-
mag wohl derzeit niemand zu sa-
gen, aber die Digitalisierung –
auch in den Schulen – schreitet
voran.
Die Stadt Großenhain konnte

sich in der Hinsicht im Juli ganz
besonders freuen, denn Sachsens
Kultusminister Christian Piwarz
übergab an Oberbürgermeister Dr.
Sven Mißbach einen Fördermittel-
bescheid in Höhe von rund 1,3
Millionen Euro für die digitale
Ausstattung der öffentlichen
Schulen in der Großen Kreisstadt.
Die Mittel kommen der

1. Grundschule Großenhain, der
2. Grundschule „Bobersberg“, der
4. Grundschule „Am Schacht“,
der Grundschule Zabeltitz, der
1. Oberschule „Am Kupferberg“,
der 2. Oberschule „Am Schacht“,
dem Werner-von-Siemens-Gym-
nasium Großenhain (Haus 1/Haus
2) und der Schule zur Lernförde-
rung Großenhain zugute.
So ist geplant, den Schulen ei-

nen leistungsstarken Internetzu-
gang in den Schulgebäuden zu er-

S

möglichen und digitale Arbeitsge-
räte für Lehrerinnen und Lehrer
sowie Schülerinnen und Schüler
anzuschaffen. Insgesamt 3,86 Mil-
lionen Euro, davon rund 2,04 Mil-

lionen Euro aus Eigenmitteln, in-
vestiert die Stadt Großenhain in
den Jahren 2020 bis 2024 in die
Digitalisierung an diesen Schulen.
Die digitale Infrastruktur von

Schulen wird in Sachsen nach der
Richtlinie Digitale Schulen geför-
dert. Insgesamt stehen dafür rund
250 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Bislang sind 377 Anträge

im Umfang von 211 Millionen
Euro eingegangen. Davon wurden
wiederum 314 Anträge mit einem
Volumen von 109 Millionen Euro
bereits bewilligt.
Gefördert wird vorrangig die di-

gitale Infrastruktur in Schulen,
wie Verkabelung, Schulserver
oder WLAN-Netzwerke. Aber
auch die Anschaffung von interak-
tiven Tafeln, Displays oder von
Laptops, Notebooks und Tablets
wird unterstützt. Wie die Förder-
mittel verwendet werden, wird zu-
vor im Medienbildungskonzept
und Medienentwicklungsplan fest-
gelegt.
Sachsen war das erste Bundes-

land, in dem die Förderung aus
dem DigitalPakt gestartet ist. Über
vordefinierte Schulträgerbudgets
weiß jeder Schulträger genau,
welche Mittel ihm insgesamt zu-
stehen. Die in der Richtlinie Digi-
tale Schulen ausgewiesenen Fest-
beträge führen dazu, dass für jedes
denkbare Projekt die zu erwarten-
de Fördersumme einfach und ohne
langwierige Prüfung von Pla-
nungsunterlagen ermittelt werden
kann.

SMK/Stadt Großenhain/ASP

Fördermittel für Großenhainer Schulen
Acht öffentliche Schulen erhalten Geld für die digitale Ausstattung

Kultusminister Christian Piwarz überreicht den Fördermittelbescheid an den Großenhainer Oberbürger-
meister Dr. Sven Mißbach. Foto: Stadtverwaltung Großenhain/DS

Ich bin schon
auf dem Sprung!
• Qualifizierte Zoohandlung mit Herz
• ZOO & Co. Kundenkarte „freunde“
• Umfangreiches Sortiment
• Starke Handelsmarken
• Eigene ZOO & Co. Markenwelt
• Große Lebendtieranlage
• Erlebniseinkauf
... und noch vieles mehr

Daßler

Großenhainer Straße 108a
01127 Dresden-Pieschen
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 9 – 19 Uhr
Sa: 9 – 18 Uhr

ZOO & Co. Daßler Robert Daßler
Dresdner Str. 119d
01640 Coswig
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 9 – 19 Uhr
Sa: 9 – 18 Uhr

Peschelstraße 33
01139 Dresden Elbe-Park
Öffnungszeiten:
Mo – Do: 10 – 20 Uhr
Fr. 10 – 21 Uhr • Sa: 10 – 20 Uhr
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ach 44 Dienstjahren – davon
30 als Schulleiter – verab-

schiedet sich Michael Hampsch,
Schulleiter des Berufsschulzen-
trums für Technik und Wirtschaft
Riesa (BSZTW), mit dem Schul-
jahresende als dienstältester
Schulleiter im Bereich der Berufs-
schulen in Sachsen in den Ruhe-
stand.
Dabei war Lehrer keineswegs

der Wunschberuf aus Kindertagen.
Als Kind eines Lehrers und einer
Kindergärtnerin wollte Michael
Hampsch nach der Berufsausbil-
dung mit Abitur an der Verkehrs-
hochschule Dresden Straßen- und
Brückenbau studieren. Der Erfah-
rungsbericht eines Bauleiters ließ
ihn jedoch zur Sektion Berufspä-
dagogik – Fachrichtung Bauwesen
– der TU Dresden wechseln.
Als Diplomingenieurpädagoge

kehrte Michael Hampsch nach
dem Studium an „seine“ Berufs-
schule nach Riesa zurück und star-
tete seine Laufbbf ahn als Lehrer in
den Fächern Baukonstruktionsleh-
re, Bauzeichnen und Werkstoff-
kunde. Anfang der 80er-Jahre
schloss sich ein Zusatzstudium an
der TU Dresden in der Sektion
Technische Gebäudeausrüstung
an, um ab 1983 auch den Fachun-
terricht bei den Heizungsinstalla-
teuren sowie den Gas- und Was-
serinstallateuren erteilen zu kön-
nen. Bis 1992 arbeitete Michael
Hampsch als Fachlehrer in diesen
Berufen – bis die letzte Klasse
„Berufsausbildung mit Abitur“
verabschiedet wurde.
Die Zeit als Schulleiter begann

für Michael Hampsch 1990 an der
Berufsschule in Riesa mit einer
geheimen Wahl durch das Lehrer-
kollegium, Vertreter des Betriebes
sowie Eltern- und Schülervertre-
ter. Übrigens das erste und einzige
Mal, dass Schulleiter gewählt wur-
den.
„Die ersten Tage waren furcht-

bar“, erinnert sich Michael
Hampsch. „In eine Funktion ge-
wählt, von der man keine Ahnung
hatte. Zum Glück ging es vielen
anderen in Schulaufsicht und Ver-
waltung ähnlich.“ Michael
Hampsch aber konnte auf die vol-

N

le Unterstützung seines Stellver-
treters, des Lehrerkollegiums und
der Verwaltung zählen. Mit den
Jahren kam dann die Erfahrung
und Routine. Und so meisterte er
von 1990 bis 1992 die Herausfor-
derung als Schulleiter an der Ge-
werblichen Berufsschule II (ehe-
mals Berufsschule des Bau- und
Montagekombinates).
Die Erwartungen und Heraus-

forderungen waren groß. „Immer-
hin ging es darum, die berufllf iche
Bildungseinrichtung neu zu profi-
lieren, neue Unterrichtsfächer und
Lehrpläne einzuführen“, be-
schreibt Michael Hampsch die
Aufgaben. Immer wieder benennt
er dabei auch die Unterstützung
durch die Partnereinrichtung
Heinrich-Lanz-Schule II in Mann-
heim. Letztlich wurde das Berufllf i-
che Gymnasium für Wirtschafts-
wissenschaften eingerichtet und
1991 konnte der erste Jahrgang
aufgenommen werden. „Das Inte-
resse an dieser Schulart war über-
wältigend“, erinnert sich Michael
Hampsch
1992 wurden die Berufllf ichen

Schulzentren gegründet. Dies hieß
für die Schulleiter, sich neu zu be-
werben. Michael Hampsch führte
seine Bewerbung als Schulleiter
an das BSZ Großenhain. Dieses
war aus der Landwirtschaftlichen
Berufsschule Kalkrrk euth, der Ge-
werblichen Berufsschule Großen-

hain und dem Institut für Lehrer-
bildung Großenhain entstanden.
Michael Hampsch beschreibt die
Zeit als „anstrengende, aber auch
erfolgreiche Jahre“.
„Als einen Meilenstein in mei-

ner Arbeit sehe ich den Bau des
Werkstatt- und Laborkomplexes
auf der Industriestraße in Großen-
hain. Wohl wissend, dass der
Landkrrk eis Riesa-Großenhain, als
Schulträger, dafür verantwortlich
zeichnet, war es für mich und mei-
ne Mitstreiter vielleicht die
schönste und krrk eativste Zeit in
meinem Berufsleben.“ Aber auch
die Einrichtung der ersten Alten-
pfllf egerausbildung in den neuen
Bundesländern und die Einfüh-
rung des Berufllf ichen Gymnasiums
für Gesundheit und Soziales wa-
ren besondere Erfolge.
2003 wurde Michael Hampsch

zusätzlich die Leitung des Berufllf i-
chen Förderschulzentrums in Grö-
ditz übertragen. Die Aufgabe
nahm er bis zur Aufhhf ebung 2006
wahr.
Nach 14 Jahren führte ihn 2006

der berufllf iche Weg zurück nach
Riesa. „Im Schuljahr 2007/2008
war ich als Schulleiter im BSZ
Technik und im BSZ Wirtschaft
tätig und bereitete mit beiden Kol-
legien die Fusionierung vor. Mit
Beginn des Schuljahres 2008/2009
nahm die Geschichte des heutigen
BSZ für Technik und Wirtschaft
Riesa ihren Anfang“, erzählt Mi-
chael Hampsch.
Schlagworte in den Folgejahren

waren inhaltliche Profilierung,
Formulierung von Leitsätzen zur
Qualitätsentwicklung, die Ent-
wicklung zum Kompetenzzen-
trum, die Erhöhung der Attraktivi-
tät der Bildungseinrichtung und
die Zusammenarbeit auf europäi-
scher Ebene. Im Übrigen waren
die Berufllf ichen Schulzentren des
Landkrrk eises Meißen die ersten öf-
fentlichen Schulen, die sich durch
die Gesellschaft der Deutschen
Wirtschaft zertifizieren ließen.
„Im Laufe der Jahre gelang es

uns, eine Reihe von Zusatzqualifi-
kationen, sportlichen Aktivitäten
und Bildungsangeboten zu etablie-
ren“, so Michael Hampsch. Be-

sonders stolz ist der Hobby-Ski-
fahrer auf die Einführung eines
einwöchigen Skilagers in Südtirol,
welches seit 2014 jedes Jahr statt-
findet. Aber auch die EU-Projekte
im Rahmen von Erasmus+, einem
Förderprogramm der Europäi-
schen Union, sind besondere Er-
rungenschaften. So entstanden mit
der Partnerschule IIS „Luigi Cere-
botani“ Lonato in Italien unter
dem Titel „Am Anfang war das
Eisen“ eine Wanderausstellung,
eine Begleitbroschüre und ein Do-
kumentarfilm zur Geschichte der
Stahlproduktion in Riesa und Lo-
nato. Alle Exponate erstellten die
Schülerinnen und Schüler in
Deutsch und Italienisch.
Jährlicher Höhepunkt für Mi-

chael Hampsch als Schulleiter ist
vor allem der Schuljahresab-
schluss mit den Zeugnisübergaben
und dem Abiturball: „Wenn ich
dann in den Gesichtern der Absol-
venten den Stolz auf das Erreichte
sah, machte das natürlich auch
mich und mein Lehrerkollegium
stolz.“
Streiche à la „Feuerzangenbow-

le“ haben die Schülerinnen und
Schüler Michael Hampsch zwar
nie gespielt, aber die eine oder an-
dere Anekdote wird auf Klassen-
treffen der Ehemaligen zum Bes-
ten gegeben. Gerade zu Beginn
seiner Lehrerlaufbbf ahn war Micha-
el Hampsch nur wenig älter als die
Schüler selbst und verstand sich
prächtig mit ihnen. Als Schulleiter
wuchs die Distanz zu den Schüle-
rinnen und Schülern. „Das ist ein
Preis, den man in diesem Job zah-
len muss“, sagt Michael Hampsch
mit leisem Bedauern.
Mit Michael Hampsch geht ein

Fachmann in den Ruhestand, der
mit einem hohen Maß an pädago-
gischer und organisatorischer
Kompetenz über einen langen
Zeitraum hinweg das Berufsschul-
wesen im Landkrrk eis Meißen mit-
geprägt hat. Er wird aber nicht nur
im Landkrrk eis eine Lücke hinter-
lassen, auch überregional wird
man ihn vermissen. Denn Schul-
leiter allein reicht nicht aus, um
den berufllf ichen Lebenslauf von
Michael Hampsch zu beschreiben.

20 Jahre war er in der Vereinigung
Leiter Berufllf icher Schulen e. V.
im Vorstand tätig. Dazu kommen
27 Jahre als Lehrervertreter im
Berufsbildungsausschuss der In-
dustrie- und Handelskammer
Dresden, vier Jahre als Vertreter
der Beamten im Hauptpersonalrat
des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Kultus und sechs Jahre als
Lehrervertreter im Landesaus-
schuss für Berufsbildung.
In seinem letzten Schuljahr

stellte ihn die Corona-Pandemie
dann noch einmal vor ganz beson-
dere Herausforderungen: von ge-
ordnetem Präsenzunterricht ging
es zu Home-Schooling und digita-
lem Lernen und dann zurück zu
eingeschränktem Regelbetrieb. Da
waren noch einmal die Flexibilität
und der Ideenreichtum gefragt.
Corona ist denn auch die Ursa-

che, dass es zum Auftakt in den
Ruhestand nun nicht wie ur-
sprünglich geplant in die USA und
nach Hawaii, sondern an die Mo-
sel geht. „Die großen Reisen ho-
len wir zu einem späteren Zeit-
punkt nach. Ich werde die nächs-
ten Wochen auch ganz entspannt
in unserem Garten genießen, den
meine Frau auf Vordermann ge-
bracht hat“, ist sich Michael
Hampsch sicher. Ideenreichtum
und Flexibilität verlangt dann si-
cher das Enkelkind.
Und am BSZTW Riesa, wie

geht es da weiter? Rita Harzbe-
cker wird die neue Schulleiterin
am Berufllf ichen Schulzentrum für
Technik und Wirtschaft in Riesa
werden. Ihr wünscht Michael
Hampsch viel Gesundheit, Kraft,
Ideenreichtum und immer eine
glückliche Hand bei der Bewälti-
gung der anstehenden Aufgaben.
„Ich würde mir wünschen, dass
bewährte Traditionen fortgesetzt
werden und neue Impulse die
Weiterentwicklung des BSZTW
Riesa fördern“, sagt Michael
Hampsch abschließend, verbun-
den mit einem Dank an die ehe-
maligen Kollegien in Riesa, Gro-
ßenhain und Gröditz für konstruk-
tive und kollegiale Zusammenar-
beit in all den Jahren.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Das Porträt: Michael Hampsch

Geht als dienstältester Schullei-
ter im Bereich der Berufsschulen
nun in den Ruhestand: Michael
Hampsch. Foto: BSZ für Technik

und Wirtschaft Riesa

war schrieben einige Einsen-
der, sie hätten eine Weile re-

cherchieren müssen, auch ein
Vor-Ort-Besuch wurde unternom-
men, aber letztlich fanden alle die
richtige Lösung: das Foto zeigte
einen ganz besonderen Ausschnitt
von Schloss Schönfeld.
Der Gutschein in Höhe von 50

Z Euro für das Restaurant „See-
blick“ in Moritzburg geht in die
Schönfelder Straße nach Liega.
Herzlichen Glückwunsch!
Heute möchten wir gern wis-

sen, wo diese vier Adebare stol-
zieren und auf Nahrungssuche
sind.
Schreiben Sie die Lösung auf

eine Postkarte und senden Sie
diese bis zum 21. August an das
Landratsamt Meißen, Büro des
Landrates, Kennwort: Fotorätsel,
Brauhausstraße 21. Der Gewinner
darf sich über einen Gutschein in
Höhe von 50 Euro für das Eiscafé
Weidmann in Weinböhla freuen.

Foto: H. Musall

Unser Fotorätsel
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SEPTEMBER  ORT
Sa 5.9. 19:00 PREMIERE The Kraut – Ein Marlene-Dietrich-Abend

Heidicke
HB

Sa 12.9. 15:30 Der verborgene Schatz (ab 8)
Gastpiel der 1001 Märchen GmbH

SB

19:00 An den Nachtfeuereuern (ab 14)
Gastpiel der 1001 Märchen GmbH

SB

So 13.9. 16:00 Wovon soll ich satt sein (ab 10)
Gastpiel der 1001 Märchen GmbH

SB

19:00 Oase der Wünsche (ab 14)
Gastpiel der 1001 Märchen GmbH

SB

Fr 18.9. 19:00 Salzwasser – Ein irischer Abend McPherson
mit Whiskeyverkostung

GW

Sa 19.9. 19:00 PREMIERE Mein Kampf TaboriTTTabori HB
So 20.9. ab 11:00 Festveranstaltung

75 Jahre Landesbühnen Sachsen
HB

16:00 PREMIERE Wo wohnt der Wurm (ab 3) SB
Fr 25.9. 19:30 Minna von Barnhelm Lessing HB
Sa 26.9. 19:30 Kammerkonzert Duo„celloKONTRAbass“ GH
So 27.9. 11:00 Wo wohnt der Wurm (ab 3) SB

19:00 Der Vampyr Marschner18:30 Einführung HB
19:30 Diplomatie Gely SB

OKTOBER ORT
Fr 2.10. 18:00 Minna von Barnhelm Lessing HB
Sa 3.10. 15:00 PREMIERE Soko Pisa – Die DDR in vierzig Minuten

– UA – Menke-Peitzmeyer
im Anschluß an die Vorstellung findet ein
Nachgespräch statt

GH

17:00 PREMIERE Zwischen Pitti und Stern Meissen
Kindheit in Sachsen Undisz
im Anschluß an die Vorstellung findet ein
Nachgespräch statt

SB

19:00 Lesung„Wir sehen uns im Westen“ Linke GW
19:00 1. PHILHARMONISCHES KONZERT

„MOZART-VARIATIONEN“AAATIONEN“ 
Elbland Philharmonie Sachsen
18:30 Einführung

HB

So 4.10. 11:00 Matinee zu Inselzauber Bernstein /Offenbachffffffenbach GH
15:00 Minna von Barnhelm Lessing HB
19:30 Diplomatie Gely SB

Di 6.10. 18:00 Zwischen Pitti und Stern Meissen
Kindheit in Sachsen Undisz geschlossene Veranstaltung
im Anschluß an die Vorstellung findet ein
Nachgespräch statt

SB

Fr 9.10. 19:30 Theatersport SB
20:00 Acht Frauen Thomas HB

c

Sa 10.10. 16:00 Kalif Storch (ab 8)
Gastpiel der 1001 Märchen GmbH

SB

19:00 Nacht der märchenhafteten Liebe (ab 14)
Gastpiel der 1001 Märchen GmbH

SB

19:30 Philemon und Baucis Haydn HB
20:00 Salzwasser – Ein irischer Abend McPherson GW

So 11.10. 16:00 Baba Yaga (ab 10)
Gastpiel der 1001 Märchen GmbH

SB

19:00 Der Vampyr Marschner19:00 Einführung HB
19:00 Paradiesgarten (ab 14)

Gastpiel der 1001 Märchen GmbH
SB

Fr 16.10. 19:30 Folk Fiction Gastspiel des Folk Fiction Tanztheater SB
20:00 Mein Kampf TaboriTTTabori 19:30 Einführung HB

Sa 17.10. 19:00 PREMIERE Inselzauber Bernstein / Offenbachffffffenbach HB
So 18.10. 11:00 Matinee – Vorstellung der Tanzcompanie und

ihrer Projektooo e
18:00 Zwischen Pitti und Stern Meissen

Kindheit in Sachsen Undisz
im Anschluß an die Vorstellung findet ein
Nachgespräch statt

SB

Di 20.10. 10:00 Mit Märchen durch die Welt (ab 4) GH
Mi 21.10. 10:00 Der Frosch muss weg Lund / Radeke (ab 5) SB
Do 22.10. 10:00 Wo wohnt der Wurm (ab 3) SB
Fr 23.10. 10:00 Wo wohnt der Wurm (ab 3) SB
Sa 24.10. 19:30 Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny Weill / Brecht HB

20:00 Theatersport SB
So 25.10. 11:00 Matinee zu Kiss Me, Kate Spewack / Porter GH

19:00 Inselzauber Bernstein / Offenbachffffffenbach Welt-Operntag HB
Fr 30.10. 18:00 Zwischen Pitti und Stern Meissen

Kindheit in Sachsen Undisz
im Anschluß an die Vorstellung findet ein
Nachgespräch statt

SB

Sa 31.10. 19:00 PREMIERE Kiss me, Kate Spewack / Porter HB
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ucht ist eine Krankheit! Ne-
ben der Abhängigkeit von le-

galen oder illegalen Suchtmitteln
wie Alkohol, Tabak, Heroin, Can-
nabis und anderen können auch
Abhängigkeiten von bestimmten
Verhaltensweisen, wie zum Bei-
spiel Glücksspiel, Essen und pa-
thologischer Internetgebrauch,
entstehen. Unter einer Sucht- bzw.
Abhängigkeitserkrrk ankung leiden
nicht nur Betroffene, sondern auch
Angehörige und das gesamte so-
ziale Umfeld. Die Bekämpfung
der Sucht ist daher eine wichtige
und umfassende Aufgabe. Ihr stel-
len sich im Landkrrk eis Meißen die
verschiedensten Akteure. Dabei
sind Suchthilfe, Suchtberatung
und Suchtprävention eng mitei-
nander verzahnt.
Im Jahr 2019 erschien zum ers-

ten Mal der Suchthilfe-Wegweiser
für den Landkrrk eis Meißen. Dieser
bietet auf 56 Seiten einen Über-
blick über die Angebote der
Suchthilfe und -beratung – für Be-
troffene, Angehörige oder Bezugs-
personen. Er ist als Broschüre im
Landratsamt und an vielen weite-
ren öffentlichen Anlaufstellen er-
hältlich und kann online auf der
Website des Landkrrk eises Meißen
gelesen oder heruntergeladen wer-
den.

Ein Angebot in diesem Bereich
sind die Kontakt- und Anlaufstel-
len für suchtmittelgebrauchende
Menschen und deren Angehörige
– kurz: KAM. Über ihre Arbeit
sprachen wir mit Jens Höfer und
Anke Kaleße.

Wie entstanden die Kontakt- und
Anlaufstellen für suchtmittelge-
brauchende und -missbrauchen-
de Menschen und deren Angehö-
rige (KAM)?
In Anlehnung an den „10-Punk-

te-Plan gegen Crystal“ der Sächsi-
schen Staatsregierung von 2014
startete – gefördert durch den
Landkrrk eis Meißen – noch im
Herbst des Jahres ein neues Pro-
jekt für die Zielgruppe der Meth-
amphetamin-Konsumenten (Crys-
tal) im Stadtteil Triebischtal in
Meißen mit Jens Höfer. Das Stabi-
lisierungs- und Beschäftigungsan-
gebot ist bei der Produktionsschu-
le Moritzburg gGmbH angesie-
delt.
Aufgrund der hohen Resonanz

wurde im Dezember 2015 in Gro-
ßenhain eine zweite KAM – in
diesem Fall gemeinschaftlich ge-
fördert vom Sächsischen Sozial-
ministerium und dem Landkrrk eis
Meißen – eröffnet. In dieser An-
laufstelle ist Anke Kaleße seit
2019 beschäftigt.

S

Was zeichnet die KAM aus?
Wir bieten ein niederschwelli-

ges Angebot, das heißt, wir er-
möglichen einen unkomplizierten
Erstkontakt. Im Vordergrund unse-
rer Arbeit steht nicht die Entwöh-
nung der Süchtigen, sondern deren
Aktivierung und Stabilisierung.
Mit Beschäftigungsangeboten und
tagesstrukturierenden Maßnahmen
finden wir einen ersten Zugang,
kommen ins Gespräch. Durch eine
psychosoziale Betreuung helfen
wir dabei, die Lebenssituation der
Betroffenen zu verbessern. So lot-
sen wir sie und ihre Angehörigen
in das Hilfesystem, welches aufei-
nander aufbbf aut und in enger Ver-
zahnung mit den zuständigen
Leistungsträgern arbeitet.
Das Angebot soll erreichen,

dass Betroffene in der für sie un-
übersichtlichen Angebotsstruktur
die Motivation behalten und nicht
„verloren gehen“. Ziel ist nicht die
Suchtberatung im engeren Sinn,
sondern die Begleitung der Betrof-
fenen in ihrem Quartier. Wir un-
terstützen die Betroffenen dabei,
Verantwortung für ihre Gesund-
heit wahrzunehmen, um letztend-
lich gesellschaftliche Teilhabe zu
ermöglichen.
Im Landkrrk eis Meißen gibt es ei-

ne Vielzahl an Akteuren – gemeint
sind hier unter anderem Ärzte,
Therapeuten, Sozialarbeiter, Fami-
lienhelfer aus verschiedenen Ein-
richtungen und Institutionen, wie
Suchtberatungsstellen, Kliniken,
Jugendamt, Jobcenter, die im Be-
reich der Suchtbearbeitung tätig
sind. Unser Angebot zielt darauf
ab, mögliche Lücken im Hilfesys-
tem zu identifizieren und zu über-
brücken sowie in weiterführende
Hilfsangebote zu vermitteln. Wir
verstehen uns als Lotsen und Akti-
vierungskräfte. Das ist unser Bei-
trag, damit das Handeln innerhalb

der Gesamtkonzeption „Netzwerk
Suchthilfe“ im Landkrrk eis Meißen
abgestimmt und vernetzt ist und
vorhandene Strukturen effizient
ausgenutzt werden.

An wen richtet sich das Ange-
bot?
Wir wenden uns vornehmlich

an Betroffene und deren Angehö-
rige, die Leistungen über das Job-
center (ALG II) erhalten und an
alle Betroffenen oder deren Ange-
hörige, die mit der Problematik
Sucht in Berührung kommen. Die-
se können unkompliziert ohne
vorherige Terminvereinbarung
während der Öffnungszeiten in
den Anlaufstellen vorbeikommen.
Beziehungsweise machen wir bei
Bedarf auch Hausbesuche.

Bei Sucht denkt man üblicher-
weise an Alkohol und Drogen.
Spielen auch andere Süchte,
bspw. Medienkonsum oder Spiel-
sucht, eine Rolle?
In unserem Berufsalltag kom-

men wir als KAM-Mitarbeiter mit
allerlei „Süchten“ in Berührung.
Dabei sind 80 Prozent unserer
Klienten in substanzbezogenen
Problemlagen, beispielsweise Al-
kohol, Crystal. Die übrigen Pro-
zent teilen sich auf in die nicht-
substanzbezogenen Süchte, wie
zum Beispiel Essstörungen, Medi-
ensucht und pathologisches Spie-
len. Wobei es vermehrt zu besorg-
ten Anfragen von Eltern, aber
auch Lehrern zum Medien-/Inter-
netkonsumverhalten ihrer Kinder
bzw. Schülerinnen und Schüler
kommt.
Bei den genannten 80 Prozent

substanzbezogenen Süchten liegt
bei rund einem Drittel eine Alko-
holproblematik vor. Das Durch-
schnittsalter der Klienten ist dabei
Mitte 40. Bei den illegalen Sub-

stanzen sind
Crystal und Can-
nabis vorherr-
schend bzw.
wird von vielen
Klienten ein
multipler Ge-
brauch, sprich
Mischkonsum,
praktiziert.
Was wir aber in
den letzten Jah-
ren beobachten,
ist ein stetiger
Anstieg des re-
gelmäßigen
Konsums und ei-
ne Verjüngung
der Klienten, die
Cannabis und
Legal Highs
konsumieren.

Der derzeit jüngste Klient ist 13
Jahre alt.

Können Sie etwas zur Anzahl
Ihrer Kontakte und Betreuungen
sagen? Wie kann man sich
die Arbeit im Einzelfall vorstel-
len?
Wir bearbeiten jährlich in bei-

den Anlaufstellen mit je einer
suchttherapeutischen Fachkrrk aft
rund 300 Klienten mit multiplen
Problemlagen. Der zeitliche Auf-
wand je Klient reicht von einem
kurzen persönlichen Kontakt mit
entsprechender Handlungsemp-
fehlung bis hin zu einer längerfris-
tigen und sehr komplexen Beglei-
tung mit zum Teil mehreren Ter-
minen pro Woche.
Gerade wenn Klienten sich für

eine klinische Weiterbehandlung
entscheiden, stehen sie vor Orga-
nisationsproblemen, Fragen und
Sorgen, wie zum Beispiel: wer
leert in der Zwischenzeit meinen
Briefkkf asten, gießt meine Blumen,
wer zahlt meine Miete oder was
mache ich mit meinem geliebten
Haustier? In solchen Fällen be-
gleiten und organisieren wir als
KAM-Mitarbeiter gemeinsam mit
unseren Netzwerkpartnern nahtlos
notwendige Hilfen für den Klien-
ten vom Erstkontakt bis hin zur
(Wieder-)Herstellung von gesell-
schaftlicher Teilhabe über den ge-
samten Zeitraum. Wir üben hier
gewissermaßen unsere Lotsen-
funktion aus.
Dass wir erfolgreich sind, ver-

deutlichen zwei Zahlen aus dem
Jahr 2019: mit unserer Unterstüt-
zung fanden acht Personen aus der
Sucht wieder zurück ins Arbeitsle-
ben. Vier Klientinnen wurden über
die gesamte Zeit der Schwanger-
schaft begleitet und blieben wäh-
renddessen abstinent. Das freut
und motiviert uns sehr.

In dem Zusammenhang haben
Sie als Angebot auch eine Selbst-
hilfegruppe gegründet?
Genau. 2017 gründeten wir ge-

meinsam mit Klienten diese
Selbsthilfe-/Begegnungsgruppe,
welche sich immer in 14-tägigen
Abständen dienstags, 19 Uhr, in
der KAM Meißen trifft. Dabei
sprechen wir alle abstinenzorien-
tierten Abhängigkeitserkrrk ankten
mit dem Schwerpunkt illegale
Drogen an. Das im Landkrrk eis ein-
malige Gruppenangebot ist ano-
nym, kostenfrei und kann ohne
vorherige Terminierung von Be-
troffenen und/oder Angehörigen
wahrgenommen werden.

Welchen Einfluss hatte das Coro-
na-Virus auf die Arbeit? Blieben
die Kontaktstellen geschlossen?
Oder war sogar ein verstärkter
Zulauf zu verzeichnen?
Beide KAM waren durchge-

hend während der gesamten Coro-
na-Zeit unter den erforderlichen
Hygienemaßnahmen geöffnet. In
diesem Zeitraum verzeichneten
wir einen merklichen Anstieg von
Klienten, die sich in suchtspezifi-
schen oder psychosozialen Krisen-
situationen befanden. Wir haben
auch in dieser Zeit entsprechende
Maßnahmen, unter anderem Kli-
nikeinweisungen, eingeleitet.
Ergänzend entstand ein erhöhter

Zulauf von Eltern, Kindern und
Personen mit diversen familiären
Konfllf ikten. Dabei standen die
Stärkung der Eltern-, Beziehungs-
und Erziehungskompetenzen im
Fokus sowie die Beseitigung von
Unsicherheiten und Ängsten durch
gesundheitliche Aufkkf lärungsar-
beit.
Einen großen Dank möchten

wir an die Mitglieder unserer
Selbsthilfegruppe richten, die
während dieser Zeit immer mit
uns und vielen ratsuchenden
Klienten unter Nutzung der digita-
len Medien in Kontakt standen.

Wir danken für das Gespräch.

Das Gespräch führte
Anja Schmiedgen-Pietsch

Kontakt:
KAM Großenhain – Anke Kaleße
Dresdner Straße 5
01558 Großenhain
Telefon: 03522 5233836
Mobil: 0176 8790509
E-Mail:
kalesse@ps-moritzburg.de
KAMMeißen – Jens Höfer
Talstraße 61 - 01662 Meißen
Tel: 03521 4070138
Mobil: 0171 9718121
E-Mail: hoefer@ps-moritzburg.de

Zwei Lotsen aus dem Landkreis Meißen
Über die Hilfe für Süchtige und suchtgefährdete Menschen

Anke Kaleße und Jens Höfer bei einer gemeinsamen Abstimmung in der KAM Meißen
Foto: A. Schmiedgen-Pietsch



Auswahl. Planung. Markenküche.

01067 Dresden
Bremer Straße 57
Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de

01640 Coswig, Kötitzer Straße 2 /
Ecke Dresdner Straße
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de

01594 Seerhausen bei Riesa
direkt an der B6
Telefon (03 52 68) 865–0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr
Sa. 9.00–14.00 Uhr

...über70xin Deutsch-land

Lassen Sie sich beraten von Ihrem zuverlässigen Partner beim Küchenkauf

seit 1991!

D A S M A G A Z I N - A L L E S F Ü R D I E F R E U D E A M K O C H E N .

Schutzgebühr 5,- €

KINDER-
SICHERHEIT

ERGONOMIE

OMAS BESTEKÜCHENTIPPS

Wie eine Küche für Kindersicher gemacht werden kann.S.16

Kurze Wege, richtige Höhen.S.60

Oma hat die Lösung.
S.70

agazin

Gleich

anforder
n!

Unser ne
ues

MAGAZIN

AKTIV FÜR IHR SCHÖNES ZUHAUSE
Vergleichen Sie den Endpreis und nicht die Rabatte!

Planungstermine unter
info@kueche-aktiv-seerhausen.de
oder (03 52 68) 86 50

... jetzt bis zum 31. Dezember 2020

ermäßigte Mehrwertsteuer nutzen!

Ronny & Eleonore
Vetter (Inhaber)



enauer das Verdienstkrrk euz
am Bande hat Matthias

Schrack aus dem Radeburger
Ortsteil Großdittmannsdorf erhal-
ten. Aus den Händen von Minis-
terpräsident Michael Kretschmer
nahm er die Auszeichnung für sei-
ne Arbeit als Leiter der Fachgrup-
pe Ornithologie des Naturschutz-
bundes Deutschland e.V. (NABU)
sowie für sein langjähriges, uner-
müdliches und tatkrrk äftiges Wirken
für den Landschafts-, Biotop- und
Artenschutz entgegen.
Bereits 1967 begann Matthias

Schrack die gemeinnützige Natur-
schutzarbeit mit Gleichgesinnten
in der Arbeitsgemeinschaft Vogel-
kunde Weixdorf und im Natur-
schutzdienst Dresdner Land. Seit
1975 setzt er diese Arbeit in Groß-
dittmannsdorf fort. Da wurde am
5. April 1975 die Jugendarbeitsge-
meinschaft Ornithologie Großditt-
mannsdorf gegründet. Aus ihr
ging am 26. März 1980 die Fach-
gruppe (FG) Ornithologie hervor.
Deren Leiter ist Matthias Schrack
seit der ersten Stunde. Seit 2014
ist er zudem Berufenes Mitglied
im Naturschutzbeirat des Land-
krrk eises Meißen.
Die mehr als 40 Mitglieder der

Fachgruppe sind nicht nur Groß-
dittmannsdorfer, sondern kommen
auch aus den umliegenden Dör-
fern und Städten. Eine weitere
Großdittmannsdorfer Besonder-
heit ist das Zusammenarbeiten in-
teressierter Freizeitforscher unter-
schiedlicher Fachdisziplinen – aus
Botanik, Ornithologie, Herpetolo-
gie, Entomologie – in einer Fach-
gruppe. Infolge dieses ganzheitli-
chen Herangehens ist der Fach-
gruppe eine hohe Qualität der na-
turschutzfachlichen Würdigung

G

von Schutzgebieten gelungen. Be-
sonders im Mittelpunkt der Arbeit
stehen dabei die Moritzburger
Kleinkuppenlandschaft sowie die
Waldmoore in der Radeburg-
Laußnitzer Heide.
Aber nicht nur Exkursionen,

Veranstaltungen und Treffen, auch
Fachtagungen und fachgruppenei-
gene Publikationen realisieren die
Naturschützer aus Großdittmanns-
dorf. So fanden bereits Fachtagun-
gen unter anderem zur Bewahrung
der Moritzburger Kleinkuppen-
landschaft (1997) und zum Schutz
der Waldmoore in der Radeburg-
Laußnitzer Heide (1998), ebenso
wie der Marsdorfer Schwalbentag
(2017) statt.
Wichtig ist Matthias Schrack

bei seiner ehrenamtlichen Arbeit
das Zusammenwirken aller Part-

ner: aus Bürgerschaft, Wirtschaft,
Politik und Verwaltung, ebenso
wie mit anderen sächsischen Na-
turschutzvereinigungen sowie
zahlreichen Naturschutz- und Hei-
matvereinen. Ganz besonders im
Fokus steht die Nachwuchsarbeit.
Matthias Schrack sieht mit dem
Preis denn auch gleichermaßen
die Leistung vieler ehrenamtlich
Tätiger zum Schutz von Natur und
Landschaft anerkannt. Dabei durf-
te sich die Fachgruppe bereits
über einige Auszeichnungen freu-
en:
Bundesweite Anerkennung fand

die naturkundliche Kinder- und
Jugendarbeit 1997 mit der Verlei-
hung des „Sven-Simon-Preises -
Jugend schützt Natur“ des Sprin-
ger-Verlages. Das Preisgeld nutz-
ten die Großdittmannsdorfer für
den Erwerb einer 25,5 Hektar gro-
ßen Waldfllf äche im NSG „Wald-
moore bei Großdittmannsdorf“.
1998 gelang die Wiederherstel-

lung der historischen Hufenfllf ur in
der Ackerlandschaft südlich von
Marsdorf durch die Neubegrünung
mit 435 Bäumen und 600 Sträu-
chern. 2003 würdigten die Deut-

sche Bundesumweltstiftung und
das ZDF-Fernsehen diese gemein-
same Pfllf anzaktion der Marsdorfer
Bürgerschaft und Großdittmanns-
dorfer Ornithologen mit dem Na-
turschutzpreis im Bundeswettbe-
werb „Mensch & Natur – MU-
NA“. Die Lina-Hähnle-Medaille,
die höchste Auszeichnung des Na-
turschutzbundes Deutschland,
wurde der Fachgruppe Ornitholo-
gie und Kinder & Jugend Natur-
AG Großdittmannsdorf 2012 ver-
liehen.
Auch Landrat Arndt Steinbach

ließ es sich nicht nehmen, Mat-
thias Schrack zu seiner Auszeich-
nung mit dem Bundesverdienstor-
den zu gratulieren: „Ich freue
mich mit Ihnen, dass Ihre ornitho-
logische und Naturschutzarbeit
mit dem Verdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland eine so
hochrangige Würdigung erfährt.
Sie dürfen darin eine Bestätigung
Ihres hervorragenden Wirkens für
den Landschafts-, Biotop- und Ar-
tenschutz sehen. Ganz besonders
danke ich Ihnen in diesem Zusam-
menhang für Ihre langjährige
kompetente Mitwirkung im Natur-

schutzbeirat des Landkrrk eises Mei-
ßen sowie für Ihren Einsatz als
Naturschutzhelfer.“
Die Aufgabe für die Zukunft

sieht Matthias Schrack mit der
Fachgruppe Ornithologie darin,
durch ein naturschutzfachlich be-
gründetes und bürgerschaftliches
Engagement das Schutzgut aller
Schutzgebiete fortlaufend zu do-
kumentieren, dauerhaft zu bewah-
ren, durch pfllf egliche Nutzung und
die Biotoppfllf ege, Entwicklung
oder Wiederherstellung weiter
auszuprägen und Eingriffe in Na-
tur und Landschaft so zu beglei-
ten, dass der Schutzzweck erhal-
ten bleibt.
Neue Mitstreiterinnen und Mit-

streiter sind natürlich gern gese-
hen. Interessierte können an Zu-
sammenkünften der Fachgruppe
im Gemeindehaus in Großditt-
mannsdorf (immer am zweiten
Freitag des Monats) teilnehmen.
Wer sich vorab informieren möch-
te, kann dies online unter:
www.fg-grossdittmannsdorf.de.
Dort finden sich auch Hinweise zu
Veranstaltungen und Exkursio-
nen. Anja Schmiedgen-Pietsch

Matthias Schrack erhält den Bundesverdienstorden

Im ehrenamtlichen Einsatz für die Natur

Der Moorteich und das torfmoosreiche Moor im NSG „Waldmoore bei Großdittmanns-
dorf“ sind als Lebensstätten spezialisierter Tiere und Pflanzen geschützt. Foto: M. Schrack

Naturschützer aus Leidenschaft: Matthias Schrack
Foto: S. Schrack
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Dresden • Radebeul • Coswig •Meißen

Ab sofort NEU für Sie
stundenweise Betreuung ohne "Stoppuhr"
Umfang und Leistungen frei wählbar -
von Hauswirtschaft bis hin zu kleinen Ausflügen
direkte Abrechnung mit Ihrer Kasse möglich
Sonderregelung: ungenutztes Budget aus 2019
noch bis 30.9.2020 nutzbar

PflegeHilfePlus GmbH •
An den Brunnen 13 • 01445 Radebeul
Tel. 0351 / 27 57 0123
alltagsbetreuung@pflegehilfeplus.deGestalte deine Welt, wie sie dir gefällt.

Öffnungszeiten
Di-Fr. 9:30-18:00
Sa. 9:30-14:00

Neu in Radebeul-Ost!
nähen, basteln, plotten

www.prodyouce.de
info@prodyouce.de

Hauptstraße 8
Stoffe, Kurzwaren, Schnittmuster,
Textilfarbe, Bänder, Einlagen ...

01445 Radebeul
Plotterfolien, Papier, Farben, Stifte,
Bastelzubehör, Perlen ...

Ihre Ansprechpartner für das
Amtsblatt erreichen Sie unter:

Telefon (03521) 41 04 55 20
Telefax (03521) 41 04 55 22
E-Mail tp.meissen@ddv-mediengruppe.dee



Hörgerät war gestern — Hearwear ist heute.
Überzeugen Sie sich selbst von Styletto X.
Testen Sie die Spitzentechnologie für persönliches Hören im eleganten Design
jetzt kostenlos bei uns.

Einzigartig wie Sie: das neue Styletto X.
Ein Hörgerät als Accessoire? Styletto X
vereint revolutionäre Technologie im
Inneren mit elegantem Design.
Einzigartiger Stil, ein persönliches
Hörerlebnis und moderner Bedienkomfort
wandeln das klassische Image von
Hörgeräten zu moderner Hearwear:
Das ist Ihr neues Styletto X.

Einzigartiges und dreifach preisgekröntes
Design: elegante stylische Form, die Ihren
Ohren schmeichelt.

Persönliches Hören dank integrierter Akustik-
Bewegungs-Sensorik, die Ihre individuellen
Bedürfnisse erkennt.

Bis zu 19 Stunden Akkuleistung für Freiheit
den ganzen Tag und mobiles Lade-Etui
mit Qi-Technologie: Ihre Powerbank für drei
weitere volle Akkuladungen.

Mit Bluetooth® immer bestens verbunden:
Anrufe, Musik und TV-Ton lassen sich direkt in
Ihre Hörgeräte übertragen.

Ihr persönlicher Assistent: Der Signia Assistant
steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung
und unterstützt Sie bei der individuellen Klang-
einstellung.

signia-hoergeraete.de/styletto-x

Gerbergasse 4 – 01662 Meißen

T. 03521 - 476 05 91
info@hoerakustik-roessger.de

www.hoerakustik-roessger.de

Öffnungszeiten:

MO – FR 9 bis 17 Uhr

Und nach Vereinbarung



01689 Weinböhla
Ehrlichtweg 3–9 kontakt@huelsbusch.com
fon 035243-338-0 /moebelhuelsbusch/
www.huelsbusch.com

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–19.00 Uhr · Sa. 9.00–16.00 Uhr

WIR SIND WIEDER FÜR SIE DA!

UNSER SERVICEVERSPRECHEN AN SIE:
✗ 5 Jahre Garantie

für Markeneinbaugeräte und Küchenmöbel
✗ Vorabaufmaß bei Ihnen zu Hause ohne Zusatzkosten
✗ 3D-Computerplanung
✗ Farb- und Designberatung bis hin zur innenarchitektischen Grundrissplanung
✗ Lieferung und Montage durch ausgewählte Fachleute
✗ Auf Wunsch Sonderanfertigungen möglich
✗ Entsorgung Ihres alten Mobiliars

... mit einer riesengroß
en

Auswahl an Küchenneuh
eiten!

Wir freuen uns auf Sie!

... und einer der größte
n

Küchenaustellungen im
Elbtal!


